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1. Beschreibung der Komponente 

Zusammenfassung Komponente 6.1 Moderne öffentliche Verwaltung 

Politikbereich/-domäne:  

Digitaler Wandel, digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur, digitale Souveränität, 

(digitale Weiterbildung) 

 

Ziele:  

Diese Komponente hat zum Ziel, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in 

Deutschland entschieden voranzubringen. Damit entspricht sie der Länderspezifischen 

Empfehlung (LSE), digitale Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland auf allen Ebenen 

zu verbessern. In diesem Kontext zentrale durch die Komponente abgedeckte 

Handlungsbereiche im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung umfassen erstens das 

Europäische Identitätsökosystem, das als offene und genehmigungsfreie 

Identitätsinfrastruktur Nachweise jeglicher Art in der Sphäre der Bürgerinnen und Bürger 

digital verfügbar machen soll; zweitens die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG), 

mit dem Ziel der dezidierten Stärkung und des Ausbaus digitaler Verwaltungsleistungen 

und der dazugehörigen digitalen Infrastruktur; drittens und zuletzt die Umsetzung der 

Registermodernisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG), das die deutschen 

Register qualitativ verbessert und flächendeckend miteinander verknüpft. 

 

Investitionen 55 und Reformen:   

1. Europäisches Identitätsökosystem  

                                                                 

55 Including COFOG (General government expenditure by function) classification.   
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2. Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)  

3. Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung der Registermodernisierung 

(Registermodernisierungsgesetz RegMoG)  

 

Geschätzte Kosten:  

Für die Teilkomponente “1. Europäisches Identitätsökosystem” ist eine geschätzte 

Gesamtsumme von 200 Mio. EUR vorgesehen (für eine genaue Ausdifferenzierung nach 

Jahresbeträgen s. Tabelle zum Costing). 

Für die Teilkomponente “2. Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes (OZG) ist eine geschätzte Gesamtsumme von 3 Mrd. EUR 

vorgesehen (für eine genaue Ausdifferenzierung nach Jahresbeträgen s. Tabelle zum 

Costing). 

Für die Teilkomponente “3. Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung der 

Registermodernisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG)” ist eine geschätzte 

Gesamtsumme von rd. 275 Mio. EUR vorgesehen (für eine genaue Ausdifferenzierung 

nach Jahresbeträgen s. Tabelle zum Costing). 
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2. Wesentliche Herausforderungen und Ziele 

a) Wesentliche Herausforderungen  

Die Umsetzung von Reformen gelingt nicht ohne eine leistungsfähige öffentliche 

Verwaltung, die zu effektivem Handeln befähigt ist und gleichzeitig administrative 

Hemmnisse für zukunftsgerichtete Investitionen abbaut. Nicht zuletzt die Corona-Krise 

hat die zentrale Bedeutung einer digitalisierten öffentlichen Verwaltung verdeutlicht. 

Diese kann die Erreichbarkeit, die Online-Verfügbarkeit sowie die Erbringung staatlicher 

Leistungen auch in Krisenzeiten gewährleisten. Die digitalen Verwaltungsleistungen auf 

allen Ebenen zu verbessern ist daher auch eine wichtige LSE an Deutschland, welcher 

durch diese Komponente entsprochen wird. 

Die Verwaltungsdigitalisierung ist für einen föderalen Flächenstaat wie Deutschland eine 

starke Herausforderung. Einerseits werden durch den Föderalismus die Vielfalt der 

Bundesländer unterstützt und deren Autonomie gestärkt, andererseits existieren eine 

Vielzahl paralleler Gesetze, Leistungen und IT-Infrastrukturen. Länder und Kommunen 

verfügen oft nicht über die Ressourcen, um Digitalisierungsvorhaben und -projekte 

alleine und schnell zu stemmen. Umso komplexer und aufwändiger gestaltet sich somit 

die Umsetzung bundesweiter Digitalisierungsvorhaben, die aber zum Ziel haben, allen 

Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen ein gleichwertiges und einfach zugängliches 

digitales Verwaltungsdienstleistungsangebot zur Verfügung zu stellen.   

Eine weitere Herausforderung ist die Schaffung einer derzeit noch nicht überall 

vorhandenen modernen technischen Infrastruktur, über die Länder und Kommunen 

digitale und nutzerfreundliche Verwaltungsleistungen und so ein bundesweit nutzbares 

Angebot schaffen können. Leistungsfähige digitale Plattformen in Bund und Ländern sind 

essentielle Bedingung für die Digitalisierung nach dem „Einer für alle“-Prinzip. 

Zudem steht die deutsche Verwaltung vor der Aufgabe, die Interoperabilität der bei Bund, 

Ländern und Kommunen geführten Register so zu verbessern, dass digitale 

Verwaltungsleistungen gemäß den Leitlinien des Europäischen 

Interoperabilitätsrahmens nach dem Once-Only-Prinzip bereitgestellt werden können.   
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Ein weiteres Aufgabenfeld ergibt sich aufgrund der Tatsache, dass Identitätsfeststellungen 

nicht mehr nur in physischer Form, sondern immer häufiger digital erfolgen. Fehlende 

digitale Nachweise sind längst zu einem der größten Hemmnisse für die Umsetzung 

volldigitaler medienbruchfreier Prozesse geworden. Ein zentraler 

Handlungsschwerpunkt liegt deshalb darin, die Feststellung von Identitäten im Netz 

durch eine offene und genehmigungsfreie Identitätsinfrastruktur auch ohne Zutun der 

großen Plattformen zu ermöglichen und Bürgerinnen und Bürgern Nachweise künftig 

fälschungssicher digital zur Verfügung stellen zu können.   

 

b) Ziele  

Eine stärkere Digitalisierung der Verwaltung und ein Ausbau des Angebots an E-

Government kann die Produktivität des öffentlichen Sektors erhöhen, öffentliche 

Verwaltung und Dienstleistungen effizienter gestalten sowie Nachfrageimpulse für 

digitale Dienstleistungen erzeugen. Die Komponente 6.1 zielt deshalb darauf ab, die 

Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland entschieden voranzubringen. 

Damit entspricht sie der LSE der Europäischen Kommission (2020), digitale 

Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland auf allen Ebenen zu verbessern, 

Investitionen in den digitalen Wandel vorzunehmen (u.a. Ausbau der digitalen 

Infrastruktur im Kontext der Umsetzung des OZG) und den Verwaltungs- und 

Bürokratieaufwand für Unternehmen zu verringern.  

Ergänzend zu den hier dargestellten Maßnahmen des DARP werden die LSE zum Bereich 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung im Nationalen Reformprogramm 

umfassend adressiert (hierzu insbesondere das Kapitel B „Investitionen in den 

Klimaschutz und den digitalen Wandel“ des NRPs 2021). Dies gilt vor allem auch für 

Maßnahmen im Zuständigkeitsbereich der Länder (vgl. hierzu im Einzelnen insb. die 

Maßnahmenliste zum Kapitel B des NRPs 2021).   

Die erste Teilkomponente „Europäisches Identitätsökosystem“ soll den Bürgerinnen und 

Bürgern eine sichere Ausstellung, Übertragung und Ablage sowie eine nutzerfreundliche 
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und selbstbestimmte digitale Weitergabe und Nutzung von Identitätsnachweisen 

ermöglichen. Auch da die beschriebene Infrastruktur auch Identitäten von Dingen 

(Internet of Things, IoT) und Unternehmen abbilden kann, bietet sie zudem großes 

wirtschaftliches Potential. Der Aufbau der Infrastruktur versetzt Europa in die Lage, 

seinen hohen Anspruch an Datenschutz und Privatsphäre nun auch technisch 

umzusetzen. Da das System zudem den Datenabfluss in Richtung und die Abhängigkeit 

von außereuropäischen Plattformen vermindert, hat das Europäische 

Identitätsökosystem auch Wirkung auf Europas digitale Souveränität.  

Die zweite Teilkomponente „Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes (OZG)“ hat die flächendeckende, nutzerfreundliche 

Digitalisierung der deutschen Verwaltungslandschaft zum Ziel, um ein vollständig 

digitales und nutzerorientiertes Angebot öffentlicher Verwaltungsleistungen von Bund, 

Ländern und Kommunen zu ermöglichen. Dies soll durch die Schaffung einer 

entsprechenden digitalen Infrastruktur gewährleistet werden. Die Nutzerfreundlichkeit, 

auch unter Einbezug der Aspekte digitaler Barrierefreiheit, stellt dabei ein zentrales 

Prinzip der Umsetzung des OZG dar. Neben Bürgerinnen und Bürgern können auch 

Unternehmen (einfacher, flächendeckender Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen) 

sowie die öffentliche Verwaltung selbst profitieren, z.B. durch entschlackte und 

entbürokratisierte Verfahren oder ein digitalkompetentes Personal.   

Mit Blick auf die EU Flagships knüpft die Komponente 6.1 insgesamt vor allem an das 

Flagship „Modernisierung“ an. Durch die Teilmaßnahme Umsetzung des OZG wird 

zusätzlich auch das EU Flagship „Umschulen und Weiterbilden“ bedient: 

Verwaltungspersonal soll mit Blick auf die Bildung und Stärkung digitale Kompetenzen 

umfassend geschult und somit auf die Ausübung digitaler Verwaltungsdienstleistungen 

vorbereitet werden. Hierfür wird auch die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung 

(BAköV) um eine Digitalakademie erweitert.  

Zudem ist die Umsetzung der Verordnung zum Single Digital Gateway (EU-VO 2018/1724) 

Bestandteil der OZG-Umsetzung. 
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Die dritte Teilkomponente „Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung der 

Registermodernisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG)“ soll erreichen, dass 

Bürgerinnen und Bürger ihre Daten nicht immer wieder neu mitteilen und Nachweise 

immer wieder aufs Neue gegenüber verschiedenen Behörden einreichen müssen. Die 

Registermodernisierung ist eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche 

Verwaltungsdigitalisierung. Das registerübergreifende Identitätsmanagement ermöglicht 

hierbei durch die Einführung einer eindeutigen Identifikationsnummer eine fehlerfreie 

registerübergreifende Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern über eine Vielzahl 

unterschiedlicher Register in den Verwaltungen bei Bund, Ländern und Kommunen. 

Damit greift auch diese Maßnahme die LSE 2020 auf, digitale Verwaltungsleistungen auf 

allen Ebenen zu verbessern. 

Im Übrigen gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Maßnahmen zur Digitalisierung und 

Modernisierung der öffentlichen Verwaltung. Soweit diese dazu dienen, 

Investitionshemmnisse abzubauen, sind sie in Komponente 6.2 dargestellt. 

 

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch das Reformvorhaben 

Digitalisierung der Justiz in Deutschland.  

Um die Effizienz und Belastbarkeit der Justizsysteme auch in Krisen zu gewährleisten, 

die Wirksamkeit von Gerichtsverfahren zu erhöhen und das Vertrauen in den Rechtsstaat 

zu stärken, verfolgt Deutschland verstärkt den Ausbau und die Förderung des Einsatzes 

von digitalen Technologien in der Justiz. Im Rahmen des Reformvorhabens 

Digitalisierung der Justiz in Deutschland sollen zur Erleichterung und Verbesserung des 

Zugangs zum Recht für alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten der Digitalisierung 

noch stärker genutzt werden. Digitale Instrumente sollen künftig dazu beitragen, 

Verfahren besser zu strukturieren und die Bearbeitung von standardisierten und 

einheitlichen Aufgaben zu automatisieren und zu beschleunigen. Gegenstand sind 

vorrangig der Ausbau der elektronischen Kommunikation zwischen Prozessbeteiligten, 

Gerichten und Behörden, gerichtliche Online-Verfahren, der Einsatz von 
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Videokonferenztechnik im Gerichtsverfahren, digitale Werkzeuge zur Strukturierung und 

Automatisierung von gerichtlichen Verfahren sowie der digitale Zugang zu 

Rechtsinformationen und anonymisierten Entscheidungen. Derartige digitale 

Anwendungen können die Funktionsfähigkeit der Justizsysteme auch zum Nutzen der 

Bürgerinnen und Bürger verbessern, indem sie Richterinnen und Richter bei ihrer Arbeit 

unterstützen und die Vergleichbarkeit und Qualität von Entscheidungen fördern. 

Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der Justiz der EU soll durch die 

digitalen Möglichkeiten effizienter gestaltet werden. Eine Stärkung des elektronischen 

Rechtsverkehrs in der EU – sowohl im Rahmen der Rechtshilfe zwischen den 

Justizbehörden als auch zwischen Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern und den 

Gerichten – wird auch die Digitalisierung der nationalen Justizsysteme vorantreiben. 

Dabei werden die hohen und verbindlichen gemeinsamen Standards wie die der eIDAS-

Verordnung oder der zurzeit verhandelten e-CODEX-Verordnung dazu beitragen, die 

Sicherheit, Vertrauenswürdigkeit und Effizienz des Rechtsverkehrs in Deutschland und in 

der gesamten EU auf eine neue Stufe zu heben. Auch wenn die Justiz in Deutschland ganz 

überwiegend in der Hand der Länder liegt, nimmt der Bund bei der Ausgestaltung und 

beim Aufbau der neuen europäischen Kommunikationssysteme seine besondere 

Verantwortung wahr. 
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3. Beschreibung der Reformen und Investitionen der Komponente im Einzelnen  
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6.1.1 Europäisches Identitätsökosystem   

Herausforderungen 

Feststellungen von Identitäten erfolgen nicht mehr nur im physischen Kontakt, sondern 

immer häufiger im Rahmen digitaler Anwendungen. Hierbei besteht längst der Bedarf, 

sich nicht nur sicher einloggen zu können, sondern Nachweise über die eigene Person – 

vom Hochschulzeugnis bis zum Ausweisdokument – einfach, selbstbestimmt und sicher 

digital teilen zu können. Fehlende digitale Nachweise sind längst zu einem der größten 

Hemmnisse für die Umsetzung volldigitaler medienbruchfreier Prozesse geworden. 

 

Ziele und Wirkungen  

Das Europäische Identitätsökosystem – eine offene und genehmigungsfreie 

Identitätsinfrastruktur – soll Nachweise jeglicher Art in der Sphäre der Bürgerinnen und 

Bürger digital verfügbar machen. Mit Hilfe des Ökosystems können die Nachweise sehr 

nutzerfreundlich und zugleich selbstbestimmt geteilt und Onlineservices zugeführt 

werden. 

Das Identitätsökosystem stellt die Hoheit der Nationalstaaten beispielsweise bei der 

Herausgabe von (Ausweis-)Dokumenten nicht in Frage und es versucht auch nicht, 

bestehende Standards zu vereinheitlichen. Vielmehr soll neben der Herausgabe analoger 

Dokumente auch eine digitale Variante auf einer gemeinsamen Infrastruktur 

bereitgestellt werden. DEU ist jüngst in einen intensiver werdenden Dialog mit 

verschiedenen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie mit internationalen 

Organisationen wie bspw. dem World Economic Forum (WEF) eingestiegen. Ziel ist es, die 

Mitgliedstaaten der EU und europäische Unternehmen nicht nur bei der Herausgabe von 

Nachweisen im Ökosystem zu unterstützen, sondern deren aktive Mitarbeit auch 

beispielsweise im Rahmen von Standardisierung oder beim Betrieb einzelner 

Infrastrukturkomponenten zu erreichen. Das Ökosystem soll damit offen für 

Anwendungen der Verwaltung sowie der Wirtschaft in ganz Europa sein und in seiner 
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Veranlagung zudem auch den Austausch von Identitätsnachweisen von Unternehmen 

und Dingen berücksichtigen. 

Studien zufolge kann hierdurch das BIP entwickelter Volkswirtschaften (bei hoher 

Nutzung digitaler Nachweise) um durchschnittlich 3 % gesteigert werden und dies ohne 

die Potentiale im Bereich IoT bereits einzubeziehen (McKinsey Global Institute: „Digital 

identification - A key to inclusive growth”; IHS Markit). Zugleich hat das Vorhaben eine 

signifikante Wirkung auf die digitale Souveränität, da es einen Abfluss von Daten und die 

Abhängigkeiten von außereuropäischen Plattformen vermindern wird. 

In Abgrenzung zur bestehenden Initiative EBSI/ESSIF geht das Identitätsökosystem 

bewusst nicht technologie-, sondern Anwendungsfall-getrieben vor. Zudem beschränkt 

sich das Ziel des Identitätsökosystems rein auf selbstbestimmte sichere digitale 

Identitäten, wohingegen EBSI/ESSIF die Förderung der Blockchain-Technologie im 

Allgemeinen in den Fokus nimmt.  

 

Durchführung/Ausgestaltung  

Gemeinsam mit anderen EU-Mitgliedstaaten wird die Bundesregierung einen Prozess 

vorantreiben, in dem gemeinsam mit der Wirtschaft Anwendungsfälle für das Ökosystem 

priorisiert werden. Im Hinblick auf deutsche Unternehmen hat die Bundesregierung 

diesen Prozess bereits gestartet und gemeinsam mit 18 Unternehmen aus einer Longlist 

von über 50 Anwendungsfällen inzwischen 14 ausgewählt, von denen schließlich 

mindestens 4 umgesetzt werden sollen. Darunter sind Anwendungsfälle wie bspw. die 

Erstellung von Kundenkonten im e-Commerce, der Zugang zu Gebäuden oder 

gegebenenfalls auch der digitale Impfnachweis.  

Darüber hinaus sollen Softwarekomponenten entwickelt werden, die anderen 

Mitgliedstaaten und auch Unternehmen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Hierzu 

hat die Bundesregierung inzwischen erste Leistungen beauftragt, wie beispielsweise die 

Entwicklung einer Wallet oder die Erstellung von Komponenten zur Wallet- und 
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Netzwerkkommunikation. Die Beauftragung beinhaltet ferner einen siebenstelligen 

Betrag zur Förderung der Interoperabilität mit anderen im Aufbau befindlichen 

Initiativen und Netzwerken, auch dann, wenn diese inhaltlich andere Schwerpunkte 

haben (EBSI/ESSIF, Alastria, GovDigital, …). Die Herstellung von Interoperabilität soll 

konkret bereits in 2021 angegangen werden. Hierzu soll sowohl die Entwicklung von 

Übersetzungslösungen im Bereich der Wallet- als auch im Bereich der 

Netzwerkkommunikation geprüft werden. Auch wird die Entwicklung von 

Komponenten zur Herstellung von Interoperabilität zu bestehenden Standards wie 

OAuth oder Open ID Connect in Erwägung gezogen. Ein weitergehender Austausch mit 

den Verantwortlichen von EBSI/ESSIF ist überaus erwünscht.  

Die Initiative „Identitätsökosystem“ ist Teil breit angelegter Bemühungen einer 

interministeriellen Arbeitsgruppe. Diese verfolgt zugleich auch das Ziel einer deutlichen 

Steigerung des Verbreitungs- und Nutzungsgrades der bestehenden deutschen eID-

Lösung. Beispielsweise wird das Personalausweisgesetz zum Juli dahingehend geändert, 

dass für das Rücksetzen der Personalausweis-PIN der Gang zur Behörde entbehrlich wird. 

Darüber hinaus muss der elektronische Identitätsnachweis künftig nicht mehr zwingend 

mit der Karte, sondern kann auch allein mit einem Smartphone durchgeführt werden. 

Das Ökosystem digitaler Identitäten soll so gestaltet sein, dass nicht nur die Identitäten 

von natürlichen Personen, sondern auch solche juristischer Personen sowie von Dingen 

darin abgebildet werden können. Ein aktuell im Rahmen zahlreicher Gespräche mit 

Wirtschaftsvertretern besprochener Anwendungsfall ist beispielsweise der digitale 

Fahrzeugschlüssel. Gelingt es, den Fahrzeugschlüssel im Ökosystem abzubilden, so ergäbe 

sich damit zugleich auch die Verfügbarmachung einer eindeutigen Fahrzeug-ID, die 

wiederum zur Kommunikation mit Ladesäulen, Ampeln oder anderen Verkehrs-

Infrastrukturkomponenten genutzt werden kann. Dieses Beispiel zeigt, wie die Identität 

von Menschen, Maschinen und Institutionen zusammenhängen kann. 

Auch wird sich die Bundesregierung aktiv um das Aufsetzen von Governance-Strukturen 

bemühen, die nicht nur einen langfristig offenen Betrieb des Ökosystems gewährleisten, 

sondern zudem auch förderlich auf ein Florieren des Ökosystems hinwirken.  
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Zielgruppe 

Gespräche der Bundesregierung mit zahlreichen Wirtschaftsunternehmen zeigen, dass 

sich die Vorteile der Maßnahme nicht auf einzelne Wirtschaftszweige beschränken. 

Vielmehr werden in nahezu jedem Wirtschaftszweig Nachweise erhoben (bspw. Banken-, 

Mobilitäts-, Telekommunikations- und eCommerce-Sektor). Darüber hinaus ist auch die 

öffentliche Verwaltung in ihrer Rolle als Herausgeber von Pass- und Ausweisdokumenten 

Adressat des Ökosystems. 

Mit den Mitteln aus dem DARP werden konkret unter anderem folgende Aspekte 

gefördert:  

1. Entwicklung technischer Komponenten und Standards 

2. Unterstützung von Interoperabilitätsbemühungen bspw. zu EBSI/ESSIF, aber auch 

zu anderen Initiativen 

3. Verfügbarmachung einer hoheitlichen ID im Ökosystem 

4. Anschub des Ökosystems durch Unterstützung bei der Verfügbarmachung initialer 

Use Cases 

 

Zeitplan/-schiene 

2021  

5. Prozess mit der Wirtschaft zur Bestimmung von Anwendungsfällen 

6. Umsetzung erster Anwendungsfälle im Rahmen von Pilotvorhaben  

7. Im Rahmen dessen weitere technische Ausgestaltung inkl. Entwicklung erster 

technischer Komponenten (bspw. Komponenten zur Wallet-Kommunikation 

sowie zur Backend-Integration auf Issuer-Seite) 

8. Infrastrukturaufbau 

9. Erste konkrete Umsetzungsschritte in Richtung Interoperabilität 

10. Marktdesign und Aufbau von Governance-Strukturen 
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2022/2023 

11. Infrastrukturskalierung innerhalb der EU 

12. Weitere technische Ausgestaltung insbesondere im Hinblick auf Interoperabilität 

13. Definition von Standards zum Austausch von Nachweisen 

14. Verfügbarmachung weiterer Anwendungen 

2024-2026 

15. Skalierung von Anwendungsfällen 

16. Erschließen von Anwendungen im Bereich B2B und IoT 

17. Ggf. Marketingaktivitäten bspw. im Rahmen der Fußballeuropameisterschaft 

 

Verbindung zu Reformen  

Die Bundesregierung steht zum Identitätsökosystem im engen Austausch mit der KOM, 

insbesondere mit Blick auf die laufende eIDAS-Evaluation. 
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6.1.2 Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG)  

Herausforderungen 

Die Verwaltungsdigitalisierung und Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes ist für einen 

föderalen Flächenstaat eine gewaltige Herausforderung. Bund und Länder müssen ihre 

Verwaltungsleistungen in knapper Frist bis Ende 2022 flächendeckend elektronisch über 

Verwaltungsportale anbieten. Die so genannten „OZG-Leistungen“ bestehen aus teilweise 

bis zu mehreren hundert Einzelprozessen - sogenannten „LeiKas“ aus dem über 6000 

Einzelleistungen umfassenden „Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung“. Im 

Rahmen dieses Antrages wird auf eine flächendeckende Umsetzung von 100 föderalen 

Leistungen und 115 Bundesleistungen fokussiert. Dabei gilt es, die unterschiedlichen 

Gesetzeslagen, politischen Interessen und Entwicklungsstände/Digitalisierungsgrade von 

16 Bundesländern und etwa 11.000 Kommunen mit weitreichenden 

Entscheidungskompetenzen bei der Digitalisierung der Verwaltung in Einklang zu 

bringen.  

Da ein großer Teil der OZG-Leistungen in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt, ist die 

Digitalisierung der deutschen Verwaltung eine gemeinsame und zugleich zum größten 

Teil eine föderale Aufgabe. Der Föderalismus unterstützt dabei einerseits die Vielfalt und 

stärkt die Autonomie der Länder, andererseits bringen eine Vielzahl parallel existierender 

Gesetze, Leistungen und IT-Infrastrukturen auf Landesebene weitere Herausforderungen 

mit sich. Außerdem verfügen Länder und Kommunen oft nicht über ausreichend 

Personal, um Digitalisierungsprojekte rasch umzusetzen. Dies macht ein bundesweites 

Digitalisierungsvorhaben, das das Ziel verfolgt, gleichwertige flächendeckende Angebote 

für alle Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zu schaffen, komplex und aufwändig. 

Dabei hat die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen in Deutschland seit Jahren hohe 

Priorität für die Bundesregierung. Mit dem Beginn der Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes (OZG) von 2017 haben sich Bund, Länder und Kommunen 

gemeinsam auf den Weg gemacht, ein Ziel zu erreichen: Alle Dienstleistungen des Staates 

auch online zur Verfügung zu stellen. Die Bundesregierung hat in ihrem 2018 
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beschlossenen OZG-Umsetzungskonzept dabei die Nutzerfreundlichkeit der digitalen 

Angebote als oberstes Prinzip der Digitalisierung bestimmt. Maßstab des Erfolgs der OZG-

Umsetzung ist die tatsächliche Nutzung der digitalen Angebote. Mit dem OZG-

Umsetzungskonzept wurde zudem frühzeitig ein effizientes, arbeitsteiliges Vorgehen in 

den zwei Digitalisierungsprogrammen Bund und Föderal beschlossen. Die Zuordnung der 

Verwaltungsleistungen zu Lebens- und Geschäftslagen sowie Themenfeldern stellte von 

Beginn an die Weichen für eine effiziente, arbeitsteilige OZG-Umsetzung mit dem Ziel, 

dass jede Leistung nur einmal in einem Land digitalisiert werden muss, und dann von 

anderen Ländern gemäß dem „Einer für Alle“-Prinzip nachgenutzt werden kann. Damit 

werden Kosten, Zeit und Personalaufwand gespart, da nicht jede Lösung in den circa 

11.000 Kommunen Deutschlands einzeln entwickelt und betrieben werden muss. Nur 

durch dieses arbeitsteilige Vorgehen ist die knappe Umsetzungsfrist des OZG zu halten.  

Durch die Corona-Pandemie wird das Großvorhaben „OZG-Umsetzung“ noch 

dringlicher. Die Bundesregierung hat daher mit dem Konjunkturpaket im Juni 2020 

beschlossen, zusätzliche 3 Mrd. EUR für die flächendeckende, nutzerfreundliche 

Verwaltungsdigitalisierung nach dem „Einer für Alle“-Prinzip bereitzustellen. In der 

Pandemie ist es erforderlich, soziale Kontakte so weit wie möglich einzustellen, um 

Menschenleben zu schützen. Dies betrifft auch den persönlichen Kontakt zur öffentlichen 

Verwaltung. Gleichzeitig müssen die Erreichbarkeit der Verwaltung sowie die Erbringung 

staatlicher Leistungen auch in Krisenzeiten gewährleistet werden. Digitale Prozesse sind 

in der Krise notwendiger denn je. Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen sind darauf 

angewiesen, ihre Leistungsanträge schnell, kontaktlos und von zuhause aus stellen zu 

können. Die beschleunigte Bereitstellung digitaler Angebote und damit die priorisierte 

Umsetzung des OZG haben zusätzliche Dringlichkeit erhalten.  

Eine weitere Herausforderung bei der OZG-Umsetzung ist die Schaffung einer modernen 

technischen Infrastruktur, über die Länder und Kommunen digitale und 

nutzerfreundliche Verwaltungsleistungen und somit ein bundesweit nutzbares Angebot 

schaffen können. Diese moderne technische Infrastruktur ist derzeit noch nicht überall 

vorhanden. Die Digitalisierung nach dem „Einer für alle“-Prinzip setzt jedoch 

leistungsfähige digitale Plattformen in Bund und Ländern voraus. Diese sollen eine 
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kosteneffiziente Bereitstellung nutzerfreundlicher Services für Bürgerinnen, Bürger und 

Unternehmen ermöglichen (Front-End). Gleichzeitig sollen sie die Anschlussfähigkeit 

aller Länder und Kommunen an die Services gewährleisten sowie die Anbindung der 

spezifischen Fachverfahren (Back-End). Nur so kann ein bundesweit vollständig digitales 

und nutzerorientiertes Angebot der Verwaltungsleistungen von Bund, Ländern und 

Kommunen ermöglicht werden.  

 

Ziele und Wirkungen   

Schaffung eines europäisch anschlussfähigen digitalen Verwaltungsangebots in Deutschland 

bis 2022 

Oberstes Ziel der Umsetzung des OZG ist die flächendeckende, nutzerfreundliche 

Digitalisierung der deutschen Verwaltungslandschaft. Die identifizierten OZG-Leistungen 

sollen bis 2022 digital über Verwaltungsportale verfügbar sein. Dabei sind Bund und 

Länder verpflichtet, ihre Verwaltungsportale miteinander zu einem Portalverbund zu 

verknüpfen, der wiederum an das Your Europe-Portal angebunden ist. Bürgerinnen, 

Bürger sowie Unternehmen und Organisationen müssen künftig nicht mehr wissen, 

welche Behörde für eine Verwaltungsleistung zuständig ist. Sie finden die gewünschte 

Leistung und die dazugehörigen Informationen mit wenigen Klicks über jedes zum 

Portalverbund gehörende Portal.  

Flächendeckende digitale Services durch das „Einer für alle“-Prinzip 

Der wesentliche Hebel zur flächendeckenden Umsetzung von Online-Services ist das 

sogenannte „Einer für Alle“-Prinzip. Danach sollen insbesondere bundesrechtlich 

geregelte Leistungen, die den weit überwiegenden Teil der umzusetzenden Leistungen 

darstellen, nur ein einziges Mal entwickelt und betrieben werden. Die anderen 

zuständigen Stellen, d.h. Länder und Kommunen, werden über standardisierte 

Schnittstellen mit ihren jeweiligen Fachverfahren angebunden. Kürzlich realisierte und 

bereits bestehende Online-Dienste wie Elster, BAföG digital, Elterngeld digital und die 
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Corona-Überbrückungshilfen veranschaulichen dieses Prinzip. Damit wird nicht nur eine 

hohe Nutzerfreundlichkeit sichergestellt, sondern durch die neue Form der 

Aufgabenteilung und Zusammenarbeit die Umsetzungskapazitäten der Verwaltung 

optimal eingesetzt und Effizienzpotenziale der Umsetzung gehoben. Die Finanzmittel aus 

dem Konjunkturpaket sind daher direkt an das „Einer für Alle“-Prinzip geknüpft. Der 

langfristige Betrieb sowie die Pflege und Weiterentwicklung der Online-Services werden 

dauerhaft gemeinsam finanziert. Etabliertes Instrument hierfür ist eine 

Verwaltungsvereinbarung, über die die Kostenteilung üblicherweise nach dem sog. 

Königsteiner Schlüssel verbindlich geregelt wird (z.B. jüngst beim BAföG digital). Im 

Königsteiner Schlüssel ist festgehalten, mit welchem finanziellen Anteil sich welche 

Bundesländer an gemeinsamen Finanzierungsvorhaben beteiligen. Mit den 

Verwaltungsvereinbarungen wird die Governance geschaffen, in der die Aufgaben unter 

den Beteiligten verteilt werden. Damit können nicht nur die Effizienzpotenziale in der 

Umsetzung gehoben, sondern dauerhaft Kosten eingespart werden.  

Durchsetzung Nutzerfreundlichkeit der digitalen Angebote als oberstes Prinzip der 

Digitalisierung   

Die Nutzerorientierung/Nutzerzentrierung hat von Beginn an höchste Priorität bei der 

OZG-Umsetzung. Ein prioritäres Ziel ist es, nutzerfreundliche, zielgruppenorientierte 

Onlineservices zu entwickeln, die eine wirkliche Verbesserung für alle Bürgerinnen, 

Bürger und Unternehmen darstellen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde die 

Nutzerperspektive daher von Beginn an eingenommen und die Entwicklung aller 

digitalen Angebote so ausgerichtet, dass sie sich an den Bedarfen der Zielgruppen und 

ihren Lebenslagen orientiert. Das, was thematisch zusammengehört, soll auch zusammen 

digitalisiert werden – auch wenn die zuständigen Ämter und Behörden vielleicht ganz 

unterschiedliche sind. Darauf basiert die Bündelung der OZG-Leistungen in den 

Themenfeldern (wie z. B. Familie & Kind, Bauen & Wohnen oder Arbeit & Soziales).  

Nutzerzentrierung bedeutet zudem, dass die Onlineanträge und -verfahren für digitale 

Verwaltungsleistungen so nutzerfreundlich wie möglich gestaltet werden: einfach, klar 

und verständlich. Daher wurden Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen frühzeitig in die 
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Digitalisierungsprozesse einbezogen. In sogenannten „Digitalisierungslaboren“ arbeiten 

daher Beschäftigte von Bundes- und Landesministerien sowie der vollziehenden 

Behörden, Fachleute für Rechtsfragen und IT, User-Experience-Designer sowie Agile 

Coaches mit "echten" Nutzerinnen und Nutzern zusammen. Diese wirken z. B. auch durch 

Nutzertests und Interviews bei der Optimierung der Onlineanträge mit. Zudem werden 

von Beginn an Aspekte der digitalen Barrierefreiheit mitgedacht. Die 

Nutzerfreundlichkeit der Services wird permanent überwacht und zur Weiterentwicklung 

der Services ausgewertet. 

Effizienzsteigerung des Verwaltungsvollzugs und medienbruchfreie digitale Prozesse 

Im Mittelpunkt der OZG-Umsetzung steht die Realisierung von Online-Diensten für 

Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen. Zusätzlich wird durch die Digitalisierung 

des Front-Ends ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Verwaltungseffizienz und zu 

medienbruchfreien digitalen Prozessen geleistet. Hierfür wird sichergestellt, dass im 

Rahmen der Umsetzungsprojekte eine technische Verknüpfung zwischen den Online-

Diensten und den Fachverfahren in der Verwaltung über offene, standardisierte 

Schnittstellen sowie ein Routing der Daten realisiert wird. Grundlage dafür sind die durch 

den IT-Planungsrat beschlossenen EfA-Mindestanforderungen sowie die 

Abnahmekriterien im Rahmen des Konjunkturpakets. Sofern keine Backend-

Fachverfahren existieren, aber aufgrund von Fallzahlen erforderlich sind, können diese in 

Einzelfällen realisiert werden (z.B. für die Corona-Überbrückungshilfen). 

Schaffung einer modernen technischen Infrastruktur als Portalverbund, über die Länder (inkl. 

Kommunen) digitale und nutzerfreundliche Verwaltungsleistungen anbieten können sowie 

Ausbau der bestehenden „Landschaft“ hin zu einem entsprechend leistungsfähigen 

„Plattform-System“  

Die bestehende „Landschaft“ soll dabei zu einem entsprechend leistungsfähigen 

„Plattform-System“ ausgebaut werden, über das schnell und effizient „Einer für alle“-

Services bereitgestellt werden können. Den Kommunen soll die OZG-Umsetzung so leicht 

wie möglich gemacht werden (durch die Bereitstellung einer leistungsfähigen digitalen 
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Infrastruktur mit interoperablen Basiskomponenten, standardisierten Schnittstellen in 

Fachverfahren oder Register sowie in vielen Fällen direkt verwendbaren Online-

Diensten). 

Eine besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Cloud Services. Dies 

unterstreicht die Deutsche Verwaltungscloud-Strategie, mit der sich Bund, Länder und 

Kommunen das Ziel gesetzt haben, die bestehenden Cloud-Lösungen (z.B. Bundescloud, 

rlp-cloud, DVZ.Digital) durch Standardisierung und Harmonisierung zu einer föderalen 

Cloud-Lösung weiterzuentwickeln. So können Abhängigkeiten reduziert, Effizienz und 

Effektivität in Entwicklung, Inbetriebnahme und Betrieb gesteigert, Datenschutz und 

Informationssicherheit sichergestellt und gestärkt sowie der Datenaustausch, die -

speicherung und -nutzung zwischen Bund, Ländern und Kommunen optimiert werden. 

Insbesondere für die Effizienz, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit von „Einer für Alle“-

Services hat die Verwaltungscloud eine große Bedeutung. 

Bei der Beantragung von Mitteln für EfA-Infrastruktur-Projekte aus dem 

Konjunkturpaket muss mit dem Antrag auch ein Betriebskonzept, inkl. einer 

Lebenszyklusplanung, vorgelegt werden. Die dafür zu beantragenden Mittel stehen bis 

Ende 2022 zur Verfügung. Das beantragte Budget kann die Kosten für das erste 

Betriebsjahr beinhalten. Nach dem 31.12.2022 ist die Anschlussfinanzierung durch die 

Länder sicherzustellen. 

Regelmäßiges Monitoring im Rahmen der OZG-Umsetzung 

Ziel ist die Durchführung eines regelmäßigen Monitorings zum Fortschritt der OZG-

Umsetzung anhand festgelegter Steuerungsindikatoren. Die Steuerungsindikatoren 

stellen zum einen sicher, dass die vertraglichen Grundlagen für die Ausführung und 

Nachnutzung gelegt werden (z. B. „Einzelvereinbarung zur Umsetzung zwischen Land und 

Ressort abgeschlossen“, „rechtliche Möglichkeit zur Nachnutzung sichergestellt“), zum 

anderen unterstützen sie ein Monitoring des Umsetzungsgrades (z. B. durch „Pilotbehörde 

definiert“, „Go-Live des MVP abgeschlossen“, „Nachnutzung des MVP in 50 % der 

Behörden/Kommunen des umsetzenden Landes erreicht“). Sie dienen der 
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Dokumentation des Fortschritts in den Umsetzungsprojekten und definieren die 

Abnahmekriterien der einzelnen Meilensteine. Die OZG-Steuerungsindikatoren sind auf 

der OZG-Informationsplattform hinterlegt, auf welcher alle Beteiligten den Fortschritt 

dokumentieren müssen, und orientieren sich an drei Meilensteinen: Konzeption, 

Referenzimplementierung und Rollout in weiteren Bundesländern.  

Einhaltung gesetzter Qualitätsstandards   

Um eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Digitalisierung der OZG-Leistungen zu 

gewährleisten, folgt der Einsatz von Mitteln aus dem Konjunkturpaket sechs klaren 

Grundprinzipien:  

- Relevanz: Die Digitalisierung erfolgt anhand der in den Handlungsschwerpunkten 

festgelegten Priorisierung. Häufig genutzte Leistungen sollen schneller verfügbar 

sein;  

- Nutzerfreundlichkeit: Die Digitalisierung ganzer „Nutzerreisen“ 

(zusammenhängende Leistungen nach Lebens- und Geschäftslage), Nutzung der 

Vorteile der Registermodernisierung, nutzerfreundliche Basisdienste; 

- Geschwindigkeit: Zeitliche Vorgaben müssen von allen Umsetzungsbeteiligten 

eingehalten werden;  

- "Einer für Alle"/ Wirtschaftlichkeit: Ausschließlicher Mitteleinsatz für Lösungen 

mit übergreifendem Beitrag zur effizienten und nutzerorientierten Umsetzung des 

OZG und „Einer für Alle“-Lösungen“ sowie Leistungen im Bundesprogramm; 

- Innovation und nachhaltige technische Qualität: Einsatz der Mittel nur für 

nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen; 

- Offene Standards und Open Source: Offene Standards müssen bei der Realisierung 

und dem Betrieb der digitalen Angebote genutzt werden. Der Quellcode aus der 

Realisierung digitaler Angebote der Verwaltung (Eigenentwicklung) wird nach 

Möglichkeit als Open Source, d. h. in nachnutzbarer Form zur Verfügung gestellt. 

Zudem wurde gemeinsam mit dem Normenkontrollrat ein Servicestandard entwickelt. 

Der Servicestandard definiert ganzheitliche Qualitätsprinzipien für die Digitalisierung 
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von Verwaltungsleistungen und bietet einen Orientierungsrahmen für die Entwicklung 

neuer sowie die Optimierung bestehender digitalisierter Angebote. Er umfasst die 

Kategorien Nutzerzentrierung, Vorgehen, Zusammenarbeit, Offenheit, Technischer 

Betrieb und Wirkungscontrolling. Weitere Informationen zum Servicestandard: 

https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/servicestandard/servic

estandard-node.html  

Digitalkompetentes Verwaltungspersonal  

Ein Ziel ist es, die Kompetenzen und die Akzeptanz des Verwaltungspersonals in der 

digitalen Verwaltung zu stärken und auszubauen. Die Umsetzung des OZG und die 

Digitalisierung der Verwaltung werden ohne umfassende Unterstützung durch die 

dienstliche Fortbildung nicht gelingen. Es wird zu einer grundlegenden 

Neustrukturierung der Aufgaben, Arbeitsabläufe und Organisationsformen kommen. Die 

gesamte Art und Weise der Information, Kommunikation und Kooperation wird sich 

ändern – sowohl intern als auch extern. Daten aus unterschiedlichen Bereichen werden 

immer stärker miteinander vernetzt und genutzt werden. Neue Formen von Führung und 

Projektarbeit werden sich etablieren. Nahezu alle Beschäftigten werden sich daher neuen 

Herausforderungen gegenübersehen und neue Kompetenzen erwerben bzw. vorhandene 

aktualisieren müssen. Das gilt für alle Funktionsebenen und Altersgruppen 

gleichermaßen. Dies führt zu einer zunehmenden Komplexität im Arbeitsleben und 

bedarf eines guten Wissens und ausgeprägter Kompetenzen, um den veränderten 

Anforderungen gerecht zu werden. Um den Kulturwandel in der Verwaltung zu 

unterstützen, z.B. durch Transformationscoachings, Qualifikationen für 

nutzerfreundliches Verwaltungshandeln und Förderung interdisziplinärer 

Verwaltungsstrukturen, wird die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV), 

die zentrale Fortbildungseinrichtung des Bundes, um eine Digitalakademie erweitert. In 

der Digitalakademie werden alle Fortbildungsangebote der BAköV zur Unterstützung der 

Digitalisierung und zur Einführung neuer Arbeitsweisen (New Work) gebündelt. 

Insbesondere wird eine attraktive Website der Digitalakademie eingerichtet, die zu einer 

digitalen Lernwelt ausgestaltet wird. Für die Konzeption und technische Umsetzung ist 

eine darauf spezialisierte Firma beauftragt worden. Gleichzeitig ist die Erstellung digitaler 
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Lernangebote zu finanzieren (Erklär- und Lernvideos, Animationsfilme und Video-Teaser 

von Dozentinnen und Dozenten für die Website/Lernwelt) und auch das Angebot an 

interaktiven digitalen Webinaren auszubauen. Darüber hinaus werden temporäre 

Lizenzen zur Nutzung anderer Lernportale beschafft. Neben digitalen Lernangeboten wird 

die Digitalakademie allerdings auch, sobald die Pandemielage dies zulässt, eine Vielzahl 

von Präsenzveranstaltungen durchführen. Dafür muss, da die bestehenden Räume der 

BAköV in Berlin für die Aktivitäten der Digitalakademie nicht ausreichen werden, ein 

externes Veranstaltungsmanagement mit der Suche und Herrichtung geeigneter Räume 

für diverse Unterrichtszwecke beauftragt werden, bis eine größere Liegenschaft für die 

BAköV in Berlin gefunden ist. Die Digitalakademie selbst beschäftigt aber kein eigenes 

Personal und bekommt auch keine über die OZG-Mittel hinausgehende Förderung.  

Umsetzung der Vorgaben der SDG-Verordnung 

Die EU-Verordnung 2018/1724 zum Single Digital Gateway (SDG) gibt genauso wie das 

OZG vor, dass das digitale Angebot der Verwaltung bürgernah und nutzerfreundlich sein 

soll. Zudem sollen alle Leistungen über ein einziges Portal zu finden sein. Die Umsetzung 

der SDG-Verordnung ist daher Bestandteil der OZG-Umsetzung. 

 

Durchführung/Ausgestaltung  

Die OZG-Umsetzung erfolgt in den beiden Digitalisierungsprogrammen Bund und 

Föderal. Im Digitalisierungsprogramm „Föderal“ arbeiten Bund, Länder und Gemeinden 

in sogenannten Themenfeldern zusammen. In den Themenfeldern, wie z. B. Familie & 

Kind, sind die jeweiligen Lebens- und Unternehmenslagen, wie z. B. Adoption & 

Pflegekinder, Eheschließung, Geburt, Kinderbetreuung und Scheidung, mit den 

dazugehörigen OZG-Leistungen verortet. Die Federführung für ein Themenfeld haben 

sogenannte „Tandems“, bestehend aus einem Bundesland und einem fachlich 

zuständigen Bundesressort, übernommen. Sie sind verantwortlich für die Digitalisierung 

der Leistungen im Themenfeld. Prioritäre Leistungen werden von den 

Umsetzungsprojekten in Digitalisierungslaboren digitalisiert. Im 
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Digitalisierungsprogramm Föderal sind alle Leistungen verortet, die in Gesetzgebung und 

Vollzug von Bund, Ländern und Kommunen gemeinsam umgesetzt werden (Typ 2-5-

Leistungen).   

Das Digitalisierungsprogramm Bund beinhaltet alle Leistungen, die im Aufgabenbereich 

des Bundes liegen (Typ 1-Leistungen). Hier ist der Bund in alleiniger Verantwortung 

zuständig, also für Gesetzgebung und Vollzug. Hier wurden 115 prioritäre OZG-

Leistungen identifiziert. Im Digitalisierungsprogramm Bund arbeiten alle Bundesressorts 

und deren nachgeordneten Bundesbehörden an der Digitalisierung ihrer Leistungen.  

Das BMI ist federführend für die Gesamtsteuerung der OZG-Umsetzung zuständig. 

Hierfür wurde ein übergreifendes Programm-Management etabliert, welches von 

„Partnerschaft Deutschland GmbH“ (PD) unterstützt wird. So wird ein einheitliches 

Vorgehen sichergestellt.  

 

Zielgruppe 

Zielgruppe der OZG-Umsetzung sind alle Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen, 

Organisationen und die Verwaltung selbst. Die Verwaltungslandschaft ist sehr vielfältig 

und nicht auf bestimmte Sektoren beschränkt. Es handelt sich daher um ein 

ressortübergreifendes Großprogramm.  

 

Zeitplan/-schiene  

Das Onlinezugangsgesetz sieht eine flächendeckende Digitalisierung aller 

Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 vor. Mit Beschluss des Konjunkturpakets im Juni 

2020 wurde die OZG-Umsetzung grundlegend neu ausgerichtet. In 2020 konnten 

diesbezüglich wichtige Vorarbeiten zur Umsetzungsplanung, wie die Erarbeitung eines 

gemeinsamen Dachabkommens, begonnen sowie wichtige Beschlüsse zur 

Mittelverwendung durch den IT-Rat und den IT-Planungsrat gefasst werden. 
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Das durch den Sonder-IT-Rat am 01. September 2020 beschlossene Vorhaben umfasst 

folgende zentrale Aspekte: 

- Die ausschließliche Umsetzung des föderalen Programms durch ein gemeinsames 

Architekturkonzept nach dem „Einer für Alle“-Prinzip zur Erreichung der 

Flächendeckung; 

- Die Länder müssen sich auf diese Ausrichtung verpflichten und konkrete Zusagen 

über Bereitstellungszeitpunkt, Leistungsumfang und Nachnutzer verbindlich zur 

Verfügung stellen. 

- Der Bund stellt über die verantwortlichen Ressorts nach Prüfung die Mittel aus 

dem Konjunkturpaket zur Verfügung, wenn die Länder für den Bund die 

Umsetzung i.S.v. § 4 Abs. 1 S. 2 i.V.m. § 2 Abs. 6 OZG übernehmen. 

- Alternativ können die betroffenen Ressorts auch selbst Verwaltungsleistungen 

digitalisieren und diese am „freien Markt“ ausschreiben. 

- Die Steuerung dieser Umsetzung durch die Ressorts mit den Ländern koordiniert 

das BMI. 

Für die OZG-Umsetzung im Bundesprogramm hat der IT-Rat eine Finanzierung wichtiger 

Fachverfahren, relevanter Fachportale sowie von Projekten beschlossen, die über den 

Reifegrad „drei“ hinausgehen. Weiterhin sollen auch Projekte der mittelbaren 

Bundesverwaltung von den Konjunkturmitteln profitieren. 

Durch den IT-Planungsrat wurde am 18. September 2020 parallel mit den Ländern für das 

föderale Programm folgender Beschluss gefasst:  

- Die OZG-Leistungen werden nach dem Prinzip "Einer für Alle" umgesetzt. Dies 

beschleunigt eine ressourcenschonende, flächendeckende OZG-Umsetzung. 

- Die Digitalisierung der Verwaltungsleistungen folgt sechs Prinzipien "Relevanz", 

"Nutzerfreundlichkeit", "Geschwindigkeit", "Einer für Alle/Wirtschaftlichkeit", 
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"Innovation und nachhaltige technische Qualität", "Offene Standards und Open 

Source". 

- Bereits etablierte und leistungsfähige Arbeitsstrukturen werden genutzt. Task 

Forces klären den rechtlichen und technischen Rahmen. 

- Ergänzend zur finanziellen Unterstützung des Bundes aus dem 

Konjunkturprogramm stellen die Länder die fachlichen Ressourcen und die 

notwendigen Kapazitäten der IT-Dienstleister bereit. 

- Die Länder tragen dafür Sorge, dass die Kommunen zur Umsetzung hinreichend 

unterstützt werden. 

 

Umsetzungskriterien wurden in einem gemeinsamen Dachabkommen festgehalten, 

welches zwischen dem Bund und den Ländern abgeschlossen wurde und den 

Gesamtrahmen der OZG-Umsetzung abbildet. Das Dachabkommen stellt zusammen mit 

bilateralen Verwaltungsabkommen zwischen den Bundesressorts und Ländern die 

rechtliche Grundlage für die Umsetzung des Konjunkturpakets dar. Es ist am 30. Januar in 

Kraft getreten. In 2021 und 2022 geht es in die konkrete Umsetzungsphase. Aufbauend auf 

dem Dachabkommen werden nun Einzelvereinbarungen mit den Ländern geschlossen, 

auf denen letztlich die Mittelvergabe basiert. Ziel ist es daher, in 2021 die in Arbeitspaketen 

definierten Maßnahmen und Umsetzungsprojekte innerhalb der Themenfelder durch 

Individualvereinbarungen mit diesen zu regeln und darauf aufbauend die 

Projektmittelvergabe zu starten. Die Zuweisung der Mittel vom BMI erfolgt an das jeweils 

zuständige Bundesressort. Das Bundesressort übernimmt die haushälterische Abwicklung 

der Auszahlung von Finanzmitteln an das Land, welches das Umsetzungsprojekt umsetzt. 

Die Auszahlung der Mittel an das umsetzende Land erfolgt basierend auf den 

Meilensteinen, die je Umsetzungsprojekt in der bilateralen Verwaltungsvereinbarung 

zwischen dem Bundesressort sowie dem umsetzenden Land vereinbart werden und 

vorbereitet sind. Die Mittelverwendung ist jeweils bei den einzelnen Meilensteinen und 

nach Projektabschluss durch die Länder an die Bundesressorts nachzuweisen. Bis Ende 

2022 sollen alle OZG-Leistungen digital verfügbar sein.  
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Verbindung zu Reformen   

- Koalitionsvertrag der Bundesregierung 19. Legislaturperiode, Nr. IV (5), 

Digitalisierung, „Auf dem Weg in die digitale Verwaltung“ 

- Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 

(Onlinezugangsgesetz – OZG) vom 14. August 2017 

- Vorhaben digital-made-in.de der Bundesregierung “Digitalen Staat und moderne 

Verwaltung in Bund und Ländern ausbauen - Umfassende und sichere 

Digitalisierung von rund 575 Verwaltungsleistungen im Geltungsbereich des 

Onlinezugangsgesetzes“ 

- Nr. 41 des Konjunkturprogramms „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, 

Zukunftsfähigkeit stärken“ vom 3. Juni 2020 

- Einführung der elektronischen Rechnung in der Bundesverwaltung als Fundament 

für eine vollständige Digitalisierung von Ausschreibung bzw. Bestellung bis zur 

Rechnung und Zahlung. Die Maßnahme löst mit Umsetzung der EU-Richtlinie 

2014/55/EU die papierbasierte Rechnungsbearbeitung durch einen elektronischen 

Rechnungseingang und einen möglichst einheitlichen digitalen 

Bearbeitungsprozess ab. Mit dem gesetzlichen Stichtag 27.11.2019 wurde die 

Bundesverwaltung insgesamt verpflichtet, elektronische Rechnungen annehmen 

zu können. Seit dem 27.11.2020 sind alle Rechnungssender des Bundes im Rahmen 

von öffentlichen Aufträgen, Aufträgen und Konzessionen grundsätzlich 

verpflichtet, Ihre Rechnungen als E-Rechnung einzureichen. 

- Einführung der Online-Gründung der GmbH; Online-Verfahren beim 

Handelsregister (s. auch Komponente 2.2., 6.2): Die Bundesregierung plant, die 

vollständige Online-Gründung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung in 

bestimmten Fällen zu ermöglichen. Sie setzt damit die EU-

Digitalisierungsrichtlinie um (ein entsprechendes Umsetzungsgesetz soll noch in 

diesem Jahr verabschiedet werden (Einleitung Länder-/Verbändebeteiligung: 
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17.12.2020; Verabschiedung Umsetzungsgesetz noch in dieser Legislaturperiode 

angestrebt). 

 

Stakeholder-Beteiligung 

Alle Bundesländer und Kommunen, alle Bundesministerien sowie deren nachgeordnete 

Behörden, IT-Rat, IT-Planungsrat, FITKO, Organisationen (wie z. B. Flughäfen oder 

Sozialverbände], Nutzerinnen und Nutzer in den Digitalisierungslaboren. 

 

Mögliche Umsetzungshürden  

Das Großvorhaben OZG-Umsetzung in 16 Bundesländern und über 11.000 Kommunen 

bringt alleine aufgrund des Umfangs und der Komplexität enorme Herausforderungen 

sowie Risiken mit sich. Unter rechtlichen Betrachtungen besteht eine mögliche 

Umsetzungshürde in der fortlaufenden Änderung und Erweiterung in der Gesetzgebung, 

die wiederum Auswirkung auf die einzelnen Leistungen und die darin enthaltenen Inhalte 

hat. Diese sind fortlaufend nachzuhalten und zu koordinieren. Das Föderale 

Informationsmanagement (FIM) hat sich dieser Aufgabe angenommen, kommt aber 

aufgrund des Umfangs bereits jetzt an die Grenzen des Machbaren. Die fehlende 

personelle Ausstattung auf allen föderalen Ebenen ist eine weitere Umsetzungshürde des 

OZG, die strukturell bereits seit Beginn der Umsetzung im Jahre 2018 besteht. Dies betrifft 

sowohl die Fachlichkeit in den jeweiligen Themenfeldern, als auch die Expertise bei den 

öffentlichen IT-Dienstleistern, die die OZG-Leistungen gemeinsam mit den fachlich 

Verantwortlichen gemeinsam konzipieren, anschließend entwickeln und betreiben. 

Unter technischen Aspekten sind vor allem die heterogenen IT-Landschaften des Bundes, 

der Länder und der Kommunen eine große Umsetzungshürde, da die Interoperabilität 

insbesondere bei der Realisierung des „Einer für Alle“ – Prinzips nicht immer gegeben ist 

und hohe Implementierungsaufwände nach sich zieht. Dies ist bei dem vorhandenen 

Personalkörper wiederum ein hohes Ressourcenrisiko. Zudem sind die Verwaltungen 
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oftmals organisatorisch nicht so aufgestellt, um die bei der Digitalisierung erforderlichen 

schnellen Entscheidungen zu treffen und Umsetzungen voranzutreiben.    
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6.1.3 Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung der Registermodernisierung (Regis-

termodernisierungsgesetz RegMoG)  

Herausforderungen 

Die Registermodernisierung ist elementare Voraussetzung für eine erfolgreiche und 

nutzerfreundliche Verwaltungsdigitalisierung. Moderne interoperable Register stellen 

Verwaltungsdaten in hoher Qualität bereit und ermöglichen einen einfachen, sicheren 

elektronischen Datenaustausch unter Einhaltung höchster Datenschutzstandards. Sie 

beschleunigen den Austausch mit und zwischen Behörden und ermöglichen, dass Bürger, 

Bürgerinnen und Unternehmen ihre Daten nur einmal übermitteln müssen, um 

Verwaltungsleistungen „nachweisfrei“ in Anspruch nehmen zu können („Once-Only-

Prinzip“). 

Die deutsche Verwaltung steht damit vor der Herausforderung, die Interoperabilität der 

bei Bund, Ländern und Kommunen geführten Register so zu verbessern, dass digitale 

Verwaltungsleistungen entsprechend der Leitlinien des Europäischen 

Interoperabilitätsrahmens nach dem Once-Only-Prinzip angeboten werden können. Vor 

diesem Hintergrund ist es Ziel des Registermodernisierungsgesetzes, Daten natürlicher 

Personen, die - insbesondere aufgrund des föderalen Aufbaus Deutschlands - in 

verschiedenen staatlichen Registern liegen, durch eine eindeutige Identifikationsnummer 

so zu ertüchtigen, dass diese Daten in digitalen Verwaltungsverfahren genutzt werden 

können, wenn dies für das jeweilige Verfahren gesetzlich zugelassen ist und die 

Betroffenen einer Datenübermittlung zwischen Behörden zustimmen. Im Ergebnis soll 

erreicht werden, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Daten nicht immer wieder neu 

mitteilen und Nachweise immer wieder aufs Neue gegenüber verschiedenen Behörden 

einreichen müssen. Um dies zu ermöglichen, soll die existierende Steuer-

Identifikationsnummer in einem ersten Schritt zu einer einheitlichen 



Teil 2  Komponente 6.1 

923 

 

Identifikationsnummer für die im Anhang des Gesetzes aufgeführten Register und damit 

zusammenhängende Verwaltungsverfahren eingeführt werden.56 

Die deutsche Registerlandschaft ist ausgesprochen komplex: insgesamt wurden über 375 

Register und Registertypen im Zuge der Analysen identifiziert, die auf Bundes-, Landes-, 

kommunaler oder Einrichtungsebene liegen. Im Registermodernisierungsgesetz sind 51 

Register benannt, die für Verwaltungsleistungen nach dem Onlinezugangsgesetz relevant 

sind. Es handelt sich insofern um ein umfassendes, ressort- und ebenenübergreifendes 

Großvorhaben, das die Digitalisierung in Deutschland entscheidend voranbringen soll. 

 

Ziele und Wirkungen   

Die Registermodernisierung ist eine zentrale Voraussetzung für die erfolgreiche 

Verwaltungsdigitalisierung. Das registerübergreifende Identitätsmanagement ermöglicht 

hierbei durch die Einführung einer eindeutigen Identifikationsnummer eine fehlerfreie 

registerübergreifende Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern über eine Vielzahl 

unterschiedlicher Register in den Verwaltungen bei Bund, Ländern und Kommunen. Mit 

der Umsetzung des Once-Only-Prinzips werden Bürgerinnen und Bürger zukünftig ihre 

Daten nur einmal übermitteln müssen und wichtige Verwaltungsleistungen 

„nachweisfrei“ in Anspruch nehmen können. Im Hinblick auf den gesetzlich 

vorgesehenen Registerzensus werden zeit- und kostenintensive Haushaltsbefragungen 

entfallen. Der zwischenbehördliche Datenaustausch soll zukünftig manuelle 

Überprüfungen überflüssig machen und somit Bearbeitungszeiten verkürzt werden. Es 

wird eine hohe Anschlussfähigkeit an das europäische Once-Only-System sichergestellt 

werden, damit EU-Bürgerinnen und Bürger Verwaltungsverfahren grenzüberschreitend 

online abwickeln können. 

                                                                 

56 Die ergänzende Einführung eines Registers für Unternehmensbasisdaten und einer bundeseinheitlichen 
Wirtschaftsnummer für Unternehmen wird derzeit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
vorbereitet. 
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Das Registermodernisierungsgesetz ist ein Entlastungsgesetz für die Bürgerinnen und 

Bürger sowie die gesamte Verwaltung auf Bund-, Länder- und kommunaler Ebene. Der 

Nationale Normenkontrollrat hat hohe Einsparpotentiale nach erfolgreicher Realisierung 

der Registermodernisierung errechnet. Das Registermodernisierungsgesetz erschließt 

nach dortiger Einschätzung eine Stufe in der Digitalisierung, die nicht nur zu einem 

Sprung in der Bürgerfreundlichkeit von Verwaltungsleistungen führt, sondern ein 

Bürokratieentlastungspotential in Milliardenhöhe aufweist (2 Mrd. EUR/Jahr für die 

Bürgerinnen und Bürger, 1,8 Mrd. EUR/Jahr für die Verwaltung). Hinzu kommt: Erst 

durch Umsetzung des Once-Only-Prinzips (Reifegrad 4 des Onlinezugangsgesetzes) 

werden Verwaltungsangebote so attraktiv, dass sie die Erwartungshaltung der 

Bevölkerung an zeitgemäße, bürokratiearme Verwaltungsservices erfüllen können und 

Deutschland eine Chance hat, auch im internationalen Vergleich, Boden gut zu machen. 

Dies hat direkte Auswirkungen auf die Zufriedenheit mit Staat und Verwaltung.  

 

Durchführung/Ausgestaltung   

Im Registermodernisierungsgesetz ist die Einrichtung einer 

Registermodernisierungsbehörde im Bundesverwaltungsamt (BVA) vorgesehen. Über das 

Gesetzgebungsvorhaben wurde in den Haushaltsverhandlungen eine erste Tranche von 

75 Stellen für das BVA vereinbart, die sukzessive durch Personalumsetzung und 

Personalgewinnung besetzt werden sollen. 

Der IT-Planungsrat hat im März ein Zielbild Registermodernisierung mit 

Umsetzungsplanung beschlossen. Damit liegt eine Roadmap für die 

Registermodernisierung in Deutschland vor. Die Umsetzung des Zielbildes soll durch ein 

im Aufbau befindliches Multiprojektmanagement gesteuert werden. Damit soll das 

Nutzenversprechen der Registermodernisierung für die Bürgerinnen und Bürger sowie 

die Wirtschaft im Rahmen eines umfassenden Modernisierungsprogramms eingelöst 

werden.  
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Zielgruppe  

Alle Bürgerinnen und Bürger sowie die Verwaltung auf Bundes-, Länder- und 

kommunaler Ebene – hier sind sowohl die Leistungs- als auch die Eingriffsverwaltung 

betroffen. Die Registerlandschaft ist sehr vielfältig und nicht auf bestimmte Sektoren 

beschränkt. Es handelt sich daher um ein ressortübergreifendes Großprogramm.  

 

Zeitplan/-schiene  

Das Registermodernisierungsgesetz wurde am 6. April 2021 im Bundesgesetzblatt 

verkündet. Gegenwärtig wird seitens des BMI in Zusammenarbeit mit nachgeordneten 

Behörden an der Erarbeitung eines Grobkonzepts für den Identitätsdatenabruf gearbeitet, 

das auch wichtige Anhaltspunkte für eine noch weiter zu entwickelnde 

Gesamtprojektplanung geben sollte. Die Projektlaufzeit sowie die Verwendung der 

bereitgestellten Haushaltsmittel ist gegenwärtig bis Ende 2027 vorgesehen. Die 

Vorgehensplanung des Zielbildes Registermodernisierung sieht eine Anbindung 

priorisierter Register bis 2025 vor. Mit Blick auf die Dezentralität der deutschen 

Registerlandschaft und die Umsetzungsdauer ähnlich gelagerter Vorhaben in anderen 

EU-Mitgliedstaaten wird die Einhaltung dieses ambitionierten Ziels umfassender 

Modernisierungsanstrengungen bedürfen.  

 

Verbindung zu Reformen   

Mit dem registerübergreifenden Identitätsmanagement zur fehlerfreien Identifikation 

von Bürgerinnen und Bürgern über die verschiedenen Register und dem Once-Only-

Prinzip (OOP) wird aus Nutzersicht die Beantragung von Verwaltungsleistungen 

erleichtert und auch die Bearbeitungszeiten innerhalb der Verwaltung deutlich verkürzt. 

Die Verwaltung soll benötigte Daten, die bereits vorliegen, datenschutzkonform aus den 

zuständigen Registern abrufen können. 
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Zudem soll sichergestellt werden, dass alle Behörden die benötigten Daten schnell und 

unkompliziert untereinander austauschen können, sofern hierfür eine Rechtsgrundlage 

besteht. Das Entlastungspotenzial für Bürgerinnen und Bürger, die Wirtschaft und auch 

die Verwaltung ist immens, sodass Synergien zwischen der Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes (Front-End) sowie der Registermodernisierung (Back-End) 

genutzt werden. 

• Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen 

(Onlinezugangsgesetz – OZG) vom 14. August 2017 

• Nr. 40 und 41 des Konjunkturprogramms „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand 

sichern, Zukunftsfähigkeit stärken“ vom 3. Juni 2020   

 

Stakeholder-Beteiligung 

Alle Bundesländer und Kommunen, alle Bundesministerien sowie deren nachgeordnete 

Behörden, IMK, IT-Planungsrat, KoSIT. Daneben läuft derzeit eine Stakeholder-Analyse, 

die weitere relevante Akteure identifiziert.  

 

Mögliche Umsetzungshürden   

Rechtlicher Natur: Im Zuge seiner Entstehung und zuletzt auch im Rahmen der 

parlamentarischen Beratungen wurde Kritik am Regierungsentwurf geäußert. So heißt es, 

die Einführung einer einheitlichen Identifikationsnummer (in den Medien auch als 

Bürgernummer oder Personenkennzeichen bezeichnet) verstoße gegen das Grundgesetz 

und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Mithilfe der 

Identifikationsnummer sei es dem Staat, also beliebigen staatlichen Einrichtungen, 

möglich, Personendaten auf Knopfdruck zusammenzuführen, Persönlichkeitsprofile zu 

erstellen und so die informationelle Selbstbestimmung der Menschen zu gefährden. Das 

Registermodernisierungsgesetz sieht hier eine Vielzahl von Schutzmechanismen 
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rechtlicher, technischer und organisatorischer Gestalt vor. Zudem wird die unberechtigte 

Verarbeitung der ID-Nummer unter Strafe gestellt. Auch sind regelmäßige Kontrollen 

durch den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

vorgesehen und es wird regelmäßige Evaluationsberichte gegenüber dem Deutschen 

Bundestag, gerade auch zu den datenschutzrechtlichen Fragen, geben. Mit dem 

Datenschutzcockpit soll gegenüber Bürgerinnen und Bürgern Transparenz darüber 

hergestellt werden, welche Datenaustausche unter der Verwendung der 

Identifikationsnummer stattgefunden haben. Schließlich bleibt die Dezentralität der 

Register erhalten und es dürfen Verarbeitungen der ID-Nummer nur auf Basis gesetzlicher 

Regelungen erfolgen. 

Technischer Natur: Es bedarf in der Umsetzung des Gesetzes einer Erweiterung der 

bestehenden technischen Architektur. Derzeit sind Register meistens so organisiert, dass 

sie alle für den jeweiligen fachlichen Zweck eng begrenzt sind. Dies führt zu einer vielfach 

redundanten und häufig inkonsistenten Datenhaltung, insbesondere der Basisdaten zu 

einer Person. Zukünftig soll jedes Datum möglichst nur bei der originär zuständigen 

Behörde vorhanden sein und von dieser gepflegt werden. 

Durch eine schrittweise, kontinuierliche und systematische Modernisierung sollen 

nachfolgende Ziele ermöglicht werden: 

1. Neue bzw. verbesserte Verzeichnisse für Daten und Dienste schaffen eine Übersicht 

über den Datenbestand der öffentlichen Verwaltung. Sie ermöglichen das 

automatisierte Auffinden originär zuständiger Behörden, und beschreiben 

medienbruchfrei die Zugangsvoraussetzungen zu deren Basisregister.  

2. Rechtliche und technische Barrieren des Zugangs öffentlicher und privater Stellen zu 

Registern der Behörden werden abgebaut. Die Wiederverwendung von Daten für 

Berechtigte wird aktiv gefördert. 

3. Die Berechtigung öffentlicher Stellen zum Datenabruf bei Behörden kann 

automatisiert mittels zentraler Dienste und Verzeichnisse ermittelt werden. 
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4. Die Steuerung und Kontrolle von Datenabrufen öffentlicher oder privater Stellen bei 

Behörden wird ebenso wie deren Transparenz und Nachvollziehbarkeit verbessert. 

5. Die Anschlussfähigkeit deutscher Behörden an die Informationsverbünde und 

technischen Systeme der Europäischen Kommission wird gewährleistet. 

6. Eine aktuelle Registerlandkarte und gute methodische Grundlagen ermöglichen eine 

umfassende, an transparent dargelegten Zielen und Prioritäten orientierte 

„Interoperabilitätsgovernance“ für die öffentlichen Dienste und Basisregister in 

Deutschland. 

7. Durch den schrittweisen Abbau redundanter Datenhaltung kann die Datenqualität 

und Datensparsamkeit im Informationsverbund der öffentlichen Verwaltung 

insgesamt optimiert werden. 

Neben den technischen Möglichkeiten sind für eine erfolgreiche Umsetzung insbesondere 

die rechtlichen Vorgaben des Registermodernisierungsgesetzes ausschlaggebend. 
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4. Offene strategische Autonomie und Sicherheitsfragen 

Nicht zutreffend. 
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5. Grenzüberschreitende und länderübergreifende Projekte 

Wie unter 6.1.1 beschrieben soll das Identitätsökosystem öffentlichen und privaten 

Institutionen in ganz Europa zur Verfügung stehen. Hierzu führt die Bundesregierung 

bereits international Gespräche, die sich in nächsten Phasen des Infrastrukturaufbaus 

weiter intensivieren werden. Wenngleich Überschneidungen zu bestehenden Initiativen 

aufgrund des in Kapitel 6.1.1 beschriebenen abweichenden Ansatzes überschaubar sind, 

sollen diese dennoch wirkungsvoll in den Aufbau integriert werden. Gespräche mit 

Initiativen wie EBSI/ESSIF sind überaus erwünscht. 

Mit der OZG-Umsetzung und der Registermodernisierung wird den Vorgaben der EU-

Verordnung (EU) 2018/1724 vom 2. Oktober 2018 nachgekommen. Daneben fließen 

Ergebnisse des EU-Projektes „The Once-Only-Principle“ (TOOP), das unter deutscher 

Beteiligung durchgeführt wird, ein. Das Vorhaben befördert auch die Umsetzung von 

Empfehlungen des Europäischen Interoperabilitätsrahmens (EIF) und wird dabei auch in 

den Blick nehmen, ob und inwieweit sich Mehrwerte aus innovativen Entwicklungen im 

Bereich dezentral angelegter Architekturen (z.B: Distributed-Ledger-Technologien; EBSI) 

generieren lassen.  
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6. Grüne Dimension der Komponente 

Nicht zutreffend.  
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Green and digital objectives 

Green objectives Digital objectives 
Tagged RRF contri-

bution 

Intervention field 
Climate 

Tag 

Environ-

mental 

Tag 

Intervention field 
Digital 

Tag 
Climate Digital 

6.1.1 Europäisches Identitätsökosystem: 011  0 % 0 % 6.1.1 Europäisches Identitätsökosystem: 011b  100 %  200 Mio. 

EUR 

6.1.2 Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung des Onlinezugangs-

gesetzes (OZG): 011  

0 % 0 % 6.1.2 Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG): 011  100 % 
 

3 Mrd. 

EUR  

6.1.3 Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung der Registermoder-

nisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG): 011  

0 % 0 % 6.1.3 Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung der Registermodernisierung (Registermo-

dernisierungsgesetz RegMoG): 011  

100 %   274,974 

Mio. EUR  
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7. Digitale Dimension der Komponente 

Der Aufbau des Ökosystems digitaler Identitäten wird neben dem rein wirtschaftlichen 

Aspekt auch auf die Erhaltung digitaler Souveränität einzahlen. Europa wird mit dem 

Ökosystem über eine Schlüsselanwendung im Kontext von Distributed Ledger 

Technologien verfügen, die hilft, Wissen und Entwicklerkapazitäten aufzubauen.  

Für die Umsetzung des Europäisches Identitätsökosystem wurde „Interventionsbereich 4: 

Elektronische Behördendienste, digitale Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und 

lokale digitale Systeme DESI-Dimension 5: Digitale Erbringung öffentlicher 

Dienstleistungen“ mit Interventionskategorie 011b „Umsetzung des europäischen 

Systems für digitale Identifizierung für öffentliche und private Nutzung“ gewählt. 

Für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und die Umsetzung des 

Registermodernisierungsgesetzes wurde „Interventionsbereich 4: Elektronische 

Behördendienste, digitale Erbringung öffentlicher Dienstleistungen und lokale digitale 

Systeme DESI-Dimension 5: Digitale Erbringung öffentlicher Dienstleistungen“ mit 

Interventionskategorie 011 „IKT-Lösungen, elektronische Dienste und Anwendungen für 

staatliche Behörden“ gewählt, da dies der Aufgabe „Verwaltungsdigitalisierung“ 

entspricht.  
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8. Do no significant harm 

Maßnahme 6.1.1: Europäisches Identitätsökosystem 

Teil I:  

Please indicate which of 

the environmental objec-

tives below are likely to be 

negatively affected by the 

measure, taking into ac-

count its life cycle. 

Yes No Detailed justification based on evidence if “No” has 

been selected? 

Climate change mitiga-

tion 

 X Da von keinem vorhersehbaren negativen Ein-

fluss der Maßnahme auf die Klimaziele auszuge-

hen ist, wird die Maßnahme als übereinstimmend 

mit dem “DNSH”-Prinzip gewertet. Derzeit ist 

keinerlei Beschaffung von IKT geplant. Sollte dies 

doch erforderlich werden, werden auch ökologi-

sche Auswahlkriterien mit Blick auf den gesam-

ten Lebenszyklus der Produkte angelegt. 

Climate change adapta-

tion 

 X Von der Maßnahme sind keine vorhersehbaren 

negativen Folgen für Klima und Umwelt zu er-

warten. 

The sustainable use and 

protection for water and 

marine resources 

 X Es sind keine vorhersehbaren negativen Folgen 

durch die Maßnahme auf die nachhaltige Nut-

zung und den Schutz von Wasser und maritimen 

Ressourcen zu erwarten. 

The circular economy, 

including waste preven-

tion and recycling 

 X Von der Maßnahme sind keine vorhersehbaren 

negativen Folgen für die Kreislaufwirtschaft zu 

erwarten. Derzeit ist keinerlei Beschaffung von 

IKT geplant. Sollte dies doch erforderlich werden, 
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werden auch ökologische Auswahlkriterien mit 

Blick auf den gesamten Lebenszyklus der Pro-

dukte angelegt. 

Pollution prevention 

and control to air, water 

or land 

 X Von der Maßnahme sind keine vorhersehbaren 

negativen Effekte auf diesen Bereich zu erwarten. 

The protection and res-

toration of biodiversity 

and ecosystems 

 X Auf diesen Bereich sind keine vorhersehbaren ne-

gativen Effekte der Maßnahme zu erwarten. 

 

Maßnahme 6.1.2: Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG) 

Teil I:  

Please indicate which of 

the environmental objec-

tives below are likely to be 

negatively affected by the 

measure, taking into ac-

count its life cycle. 

Yes No Detailed justification based on evidence if “No” has 

been selected? 

Climate change mitiga-

tion 

 X Von der Maßnahme ist kein vorhersehbarer ne-

gativer Einfluss auf die Klimaziele zu erwarten. 

Bei der Beschaffung von IKT werden regelmäßig 

auch ökologische Auswahlkriterien mit Blick auf 

den gesamten Lebenszyklus der Produkte ange-

legt. Deshalb wird die Maßnahme als überein-

stimmend mit dem “DNSH”-Prinzip gewertet.    
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Climate change adapta-

tion 

 X Von der Maßnahme sind keine vorhersehbaren 

negativen Effekte auf den Bereich Klima und Um-

welt zu erwarten. 

The sustainable use and 

protection for water and 

marine resources 

 X Es sind keine vorhersehbaren negativen Effekte 

auf Wasserquellen und Meeresressourcen durch 

diese Maßnahmen zu erwarten. 

The circular economy, 

including waste preven-

tion and recycling 

 X Auch in diesem Bereich ist durch die Maßnahme 

kein vorhersehbarer negativer Einfluss zu erwar-

ten. Bei der Beschaffung von IKT werden regel-

mäßig auch ökologische Auswahlkriterien mit 

Blick auf den gesamten Lebenszyklus der Pro-

dukte angelegt. 

Pollution prevention 

and control to air, water 

or land 

 X Es sind keine vorhersehbaren negative Folgen 

durch die Maßnahme in diesem Bereich zu er-

warten. 

The protection and res-

toration of biodiversity 

and ecosystems 

 X Durch die Maßnahme sind keine vorhersehbaren 

negativen Folgen in diesem Bereich zu erwarten. 

 

Maßnahme 6.1.3: Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung der 

Registermodernisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG)  

Teil I:  

Please indicate which of 

the environmental objec-

tives below are likely to be 

negatively affected by the 

measure, taking into ac-

count its life cycle. 

Yes No Detailed justification based on evidence if “No” has 

been selected? 
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Climate change mitiga-

tion 

 X Durch diese Maßnahme sind keine vorhersehba-

ren negativen Folgen für das Klima bzw. die Um-

welt zu erwarten. Deshalb wird die Maßnahme als 

übereinstimmend mit dem “DNSH”-Prinzip ge-

wertet. Die Registermodernisierung soll auch zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, indem 

sie die elektronische Kommunikation für die Ver-

waltung weiter fördert, Papiervorgänge vermei-

det und so hilft, die Transportintensität zu senken 

sowie Treibhausgase und Entwaldungen zu ver-

meiden. 

Climate change adapta-

tion 

 X Durch diese Maßnahme sind keine vorhersehba-

ren negativen Folgen für das Klima bzw. die Um-

welt zu erwarten. Die Registermodernisierung 

soll zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen 

(s.o.). 

The sustainable use and 

protection for water and 

marine resources 

 X Durch diese Maßnahme sind keine vorhersehba-

ren negativen Auswirkungen für die nachhaltige 

Nutzung und den Schutz von Wasser und mariti-

men Ressourcen zu erwarten. Die Registermoder-

nisierung soll zu einer nachhaltigen Entwicklung 

beitragen (s.o.). 

The circular economy, 

including waste preven-

tion and recycling 

 X Diese Maßnahme hat keine vorhersehbaren ne-

gativen Folgen für die Kreislaufwirtschaft. Die 

Registermodernisierung soll zu einer nachhalti-

gen Entwicklung beitragen (s.o.). 

Pollution prevention 

and control to air, water 

or land 

 X Durch diese Maßnahme sind keine vorhersehba-

ren negativen Auswirkungen in diesem Bereich 

zu erwarten. Die Registermodernisierung soll zu 

einer nachhaltigen Entwicklung beitragen (s.o.). 
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The protection and res-

toration of biodiversity 

and ecosystems 

 X Auch in diesem Bereich sind keine vorhersehba-

ren negativen Folgen der Maßnahme zu erwar-

ten. Die Registermodernisierung soll zu einer 

nachhaltigen Entwicklung beitragen (s.o.). 
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9. Meilensteine, Ziele und Zeitschiene 

Maßnahme 6.1.1: Europäisches Identitätsökosystem 

• Target 1a: Start Pilotvorhaben digitaler Hotel Check-In 

Im zweiten Quartal 2021 wird der Fokus zunächst auf der Umsetzung des ersten 

Anwendungsfalls „Hotel Check-In“ liegen. Das Pilotvorhaben wird es den 

Mitarbeitenden vierer großer deutscher Unternehmen ermöglichen, digital in drei 

großen deutschen Hotelketten einzuchecken. Der Pilot wird erste technische 

Komponenten und zudem wertvolle Erkenntnisse für den weiteren Aufbau des 

Ökosystems liefern. In Q3 soll die Lösung in mindestens 100 Hotels nutzbar sein. 

 

• Target 1b: Umsetzung weiterer mindestens 4 geförderter Anwendungsfälle neben 

Pilotvorhaben 

Anschließend wird dann die Umsetzung weiterer Anwendungsfälle starten. Die 

Umsetzungszeit wird vsl. zwischen 6 und 18 Monaten betragen. Innerhalb dieses 

Zeitrahmens wird die Feinkonzeption inkl. Planung von Sprints, Testings etc. 

vorgenommen. Zudem erfolgt die Integrationen in Bestandsysteme sowie ggf. die 

Implementierung neuer Schnittstellen. Derzeit in Diskussion: Online-

Kontoeröffnung, digitaler Fahrzeugschlüssel, Zugangsmanagement z.B. zu Gebäuden, 

Online-Abschluss von Telefonverträgen, Eröffnung Kundenkonto im e-Commerce. 

 

• Target 1c: Umsetzung mindestens 5 weiterer Anwendungen, deren Umsetzung nur 

noch kaum bis gar nicht gefördert wird (darunter mindestens 2 Anwendungen im 

Bereich IoT)/ Interoperabilität 

Mit jeweils mindestens 10.000 Nutzerinnen und Nutzer. In 2024 soll das Ökosystem so 

weit skaliert sein, dass Unternehmen Anwendungsfälle in Eigenregie umsetzen, mit 

kleiner werdender staatlicher Unterstützung. Dieses Target soll beleuchten, ob das 

Ökosystem bereits so weit skaliert ist, dass Unternehmen mehr oder weniger 

selbstständig beginnen, Anwendungsfälle bereitzustellen. Zudem soll es die 
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Anschlussfähigkeit zu weiteren Lösungen in den Fokus nehmen und in diesem 

Kontext den Anschluss von mindestens zwei weiteren Lösungen sicherstellen. 

 

Maßnahme 6.1.2: Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes 

(OZG) 

• Target 2a: Abschluss der Einzelvereinbarungen zwischen FF-Ressort und FF-Land 

Bis Q3-2021 sollen alle Einzelvereinbarungen als vertragliche Basis in den 

Themenfeldern zwischen FF-Ressorts und FF-Land abgeschlossen sein. Die 

Einzelvereinbarungen dienen der OZG-Umsetzung gemäß dem „Einer für alle“-

Prinzip und werden zwischen Land und federführendem Ressort geschlossen. Sie 

bilden die rechtliche Grundlage für die Kooperation und die arbeitsteilige Umsetzung.  

 

• Target 2b: Go-Lives von OZG-Leistungen 

Bis Q4-2021 soll als Zwischenziel zu 70 neuen OZG-Leistungen der Go-Live des 

entsprechenden Online-Dienstes erfolgt sein. Der Fortschritt wird regelmäßig auf der 

OZG-Informationsplattform und im Dashboard veröffentlicht 

(https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/dashboard/ozg-

dashboard/ozg-dashboard-node.html). 

 

• Target 2c: Flächendeckende Digitalisierung der 100 wichtigsten föderalen 

Verwaltungsleistungen als Einer-für-Alle (EfA) Leistungen, sowie der 115 Leistungen 

des Bundes 

Bis Q4-2022 soll zu 215 OZG-Leistungen der Go-Live des entsprechenden Online-

Dienstes erfolgt sein. Dies beinhaltet die flächendeckende Umsetzung der 100 

wichtigsten föderalen Leistungen nach dem Einer-für-Alle-Prinzip (EfA), sowie 115 

Leistungen des Bundes. Das EfA-Prinzip im föderalen Digitalisierungsprogramm führt 

zu einem deutlich höheren Aufwand für den Bund, da – im Gegensatz zur dezentralen 

Umsetzungsverantwortung – Steuerung, Koordination und Administration durch den 

Bund gewährleistet werden müssen. Darüber hinaus sind entsprechende rechtliche 
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Rahmenbedingungen zu definieren. Eine „flächendeckende“ Umsetzung gilt als 

erfüllt, wenn der Online-Dienst von mindestens 80 % der Bevölkerung genutzt werden 

kann. Der Fortschritt wird aktuell noch manuell ausgewertet und künftig regelmäßig 

auf der OZG-Informationsplattform und im Dashboard veröffentlicht. 

 

Maßnahme 6.1.3: Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung der 

Registermodernisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG) 

• Meilenstein 3a: Abschluss Pilotvorhaben  

Derzeit werden Möglichkeiten eruiert, welche Register aus der Anlage des IDNrG sich 

als zukünftige Pilotregister besonders eignen und welche registerführenden Stellen 

hierbei für eine Mitarbeit gewonnen werden sollten. Folgende Erprobungsbereiche 

werden bei diesen Pilotierungen u.a. angestrebt: 

o Ausrollen der ID-Nummer und der Basisdaten (§ 4 Abs. 2 IDNrG)  

o Erprobung eines fachübergreifenden „Once-Only-Standards“ 

o Erprobung von Service-Gateways zum modularen Anschluss von Registern 

Daneben wird für eine systematische Weiterentwicklung relevanter Register eine 

Methodik zum Anschluss an die technische Architektur und zur Sicherstellung der 

Anforderungen an das Datenmanagement zusammen mit registerführenden Stellen 

erprobt. Dadurch soll eine bedarfsgerechte Unterstützung für registerführende 

Behörden angeboten werden können. Die Weiterentwicklung der Register sollte 

gemeinsam mit der Umsetzung der Personenidentifikationsnummer geplant und ein 

synchronisiertes Vorgehen sichergestellt werden. Parallel gilt es, den Aufbau 

relevanter neuer Register unter Beachtung der Anforderungen an moderne Data 

Provider voranzutreiben bzw. zu prüfen. 

 

• Meilenstein 3b: Abschluss Umsetzung der Architektur  

Parallel zu den o.g. Pilotvorhaben bei ausgewählten Registern sollen bis Ende 2025 

wesentliche zentrale Architekturkomponenten verfügbar sein. Damit soll ein 

technisches System zur Umsetzung von Once-Only zur Verfügung stehen, an das 



Teil 2  Komponente 6.1 

942 

 

relevante Register angeschlossen werden können. Die einheitliche IT-Architektur soll 

somit eine zügig skalierbare Umsetzung des Once-Only-Prinzips in Deutschland 

ermöglichen. Dabei sollen – wo möglich und sinnvoll – bewährte Anwendungen und 

Standards des IT-Planungsrats genutzt werden, wie u. a. das 

Verwaltungsdiensteverzeichnis (DVDV) zur Ermittlung zuständiger Behörden, die 

Public Key Infrastruktur der Verwaltung (V-PKI) zur Authentifizierung ebendieser 

sowie das 4-Corner-Modell für eine sichere bereichsübergreifende 

Datenübermittlung. Es sollen weitere bestehende Komponenten flächendeckend 

skaliert werden, wie z.B. die Service Gateways des BVA zum modularen Anschluss von 

Registern an das technische System und zusätzlich sollen neue Komponenten 

entwickelt werden, insb. das Datenschutzcockpit zur Darstellung von 

Informationsaustauschen zwischen Behörden. Daneben sollen rechtliche Grundlagen 

klargestellt und wo nötig präzisiert werden. Eine aufzubauende Governance sorgt für 

einen sicheren laufenden Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung der 

Registerlandschaft. 

 

• Target 3c: Prioritäre Anbindung nutzungsträchtiger Register zur Umsetzung des Once-

Only-Prinzips  

Im IDNrG werden 51 Register benannt, in die eine bereichsübergreifende 

Identifikationsnummer als übergreifendes Ordnungsmerkmal für natürliche 

Personen eingespeichert werden soll. Auch bei der Weiterentwicklung der 

Registerlandschaft spielen diese 51 Register aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für 

die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) eine vorrangige Rolle. Im Sinne einer 

systematischen Priorisierung sollte der Fokus in einem ersten Schritt auf den Registern 

liegen, die eine mögliche Funktion als Datendrehscheibe einnehmen können und für 

insgesamt vier Vorhaben besonders relevant sind: die Umsetzung von OZG-

Leistungen, die Durchführung des Registerzensus, eine sichere und effiziente 

Gestaltung des zwischenbehördlichen Datenaustauschs sowie die europäische 

Vernetzung im Rahmen der SDG-VO. Von den 51 Registern des IDNrG sowie für 

Unternehmen relevanten Registern wurden in diesem Sinne 18 „Top-Register“ 

identifiziert, für welche die notwendigen Anforderungen an Anschlussfähigkeit und 
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Datenmanagement prioritär sichergestellt werden sollen. Um ein zielgerichtetes 

Vorgehen zu ermöglichen, wurden Anforderungen an Anschlussfähigkeit und 

Datenmanagement entwickelt, die als Ansatzpunkt für eine systematische Analyse von 

Registern sowie die Ableitung von individualisierten Maßnahmen je Register dienen 

können. Dabei gilt es, die spezifischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Register zu 

berücksichtigen – denn Register dienen unterschiedlichen Zwecken, beruhen auf 

unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und sind aus vielerlei Gründen 

unterschiedlich aufgebaut. 
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Table 1. Milestones and targets 

Se-

quen-

tial 

Num-

ber 

Related Measure 

(Reform or In-

vestment) 

Miles-

tone / 

Target 

Name 

Qualitative 

indicators  

(for milesto-

nes) 

Quantitative indicators  

(for targets) 

Timeline 

for com-

pletion  

(indicate 

the quarter 

and the 

year) 

Data source 

/Methodo-

logy 

Responsi-

bility for 

reporting 

and imple-

mentation 

Description and 

clear definition 

of each milestone 

and target 

Assumptions/ 

risks 
Verification mechanism 

Unit of 

measure 

Base-

line 
Goal 

Quar

ter 

Yea

r 

6.1.1 a Europäisches Identi-

tätsökosystem 

Target Start Pilotvor-

haben digitaler 

Hotel Check-

In 

- zum Start 

(Q2) Umset-

zung in min-

destens 45 

bundesweit 

verteilten Ho-

tels  

- in Q3 Erwei-

terung auf 

mindestens 

100 Hotels 

 Anzahl teil-

nehmender 

Hotels 

0 Mind. 100 

in Q3 

Q3 2021  BKAmt Das Pilotvorhaben 

wird es den Mitarbei-

tenden vierer großer 

deutscher Unterneh-

men ermöglichen, di-

gital in drei großen 

deutschen Hotelket-

ten einzuchecken. 

Der Pilot wird erste 

technische Kompo-

nenten und zudem 

wertvolle Erkennt-

nisse für den weiteren 

Aufbau des Ökosys-

tems liefern. 

 Rückmeldung der Hotelketten entlang struktu-

rierter Abfragen aus dem Projektteam. Sukzes-

sive Veröffentlichungen zu erreichten Meilen-

steinen als Verifikationsquelle. 

6.1.1 b Europäisches Identi-

tätsökosystem 

Target Umsetzung 

weiterer min-

destens 4 ge-

förderter An-

wendungsfälle 

 Anzahl weite-

rer geförder-

ter Anwen-

dungsfälle ne-

0 Mind. 4 

Anwen-

dungsfälle 

Q3 2022  BKAmt Nach erstem Pilotan-

wendungsfall soll 

Mitte 2021 die Um-

setzung weiterer An-

Anzahl der Anwen-

dungsfälle wird ak-

tuell mit der Wirt-

schaft besprochen. 

Demnach können 

Anwendungsfälle werden direkt mit den Unter-

nehmen erarbeitet. Produktivsetzung wird von 

den Unternehmen gemeldet und sollte öffent-

lich einsehbar sein. Anzahl der Nutzerinnen und 

Nutzer wird von den Unternehmen gemeldet. 
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neben Pilot-

vorhaben „Ho-

tel-Check-In“ 

abgeschlossen. 

Jeweils min-

destens 10.000 

Nutzerinnen 

und Nutzer 

pro Anwen-

dungsfall. 

ben dem Pi-

lot-vorhaben, 

deren Umset-

zung abge-

schlossen ist. 

mit je min-

destens 

10.000 Nut-

zerinnen 

und Nut-

zern 

wendungsfälle star-

ten. Umsetzungszeit 

vsl. zwischen 6 und 18 

Monaten. Innerhalb 

dieses Zeitrahmens 

wird die Feinkonzep-

tion inkl. Planung 

von Sprints, Testings 

etc. vorgenommen. 

Zudem erfolgt In-

tegration in Bestand-

systeme sowie ggf. 

Implementierung 

neuer Schnittstellen. 

Derzeit in Diskussion: 

Online-Kontoeröff-

nung, digitaler Fahr-

zeugschlüssel, Zu-

gangsmanagement 

z.B. zu Gebäuden, On-

line-Abschluss von 

Telefonverträgen, Er-

öffnung Kunden-

konto im e-Com-

merce. 

4 Anwendungsfälle 

mit hoher Alltags-

relevanz zugesagt 

werden. Voraus-

sichtlich wird es 

darüber hinaus 

noch weitere ge-

förderte Anwen-

dungsfälle geben, 

die jedoch (Stand 

jetzt) nicht zuge-

sagt werden kön-

nen.  

Anzahl der Nutze-

rinnen und Nutzer 

wird in manchen 

Fällen sicherlich 

höher sein, bei-

spielsweise im Fall 

Kontoeröffnung o-

der Anlegen eines 

Accounts, dies 

kann aufgrund der 

insgesamt oft eher 

kleinen Fallzahlen 

aber nicht zugesagt 

werden. 

Sukzessive Veröffentlichungen zu erreichten 

Meilensteinen als Verifikationsquelle. 

6.1.1 c Europäisches Identi-

tätsökosystem 

Target Verfügbarma-

chung von 

mindestens 5 

Anwendungen 

über Pilotan-

wendungsfälle 

hinaus, deren 

Umsetzung 

nur noch 

 Anzahl weite-

rer Anwen-

dungen, deren 

Umsetzung 

abgeschlossen 

ist.  

 

0 Mind. 5 

Anwen-

dungsfälle 

mit je min-

destens 

10.000 Nut-

zerinnen 

Q4 2024  BKAmt Weitere Skalierung 

des Systems durch 

Umsetzung zuneh-

mend weniger staat-

lich unterstützter An-

wendungsfälle. Target 

soll beleuchten, ob 

das Ökosystem be-

reits so weit skaliert 

Anzahl der von der 

Wirtschaft selbst-

ständig umgesetz-

ten Anwendungs-

fälle soll möglichst 

deutlich höher sein 

als die hier angege-

bene. Aufgrund der 

Produktivsetzung wird von den Unternehmen 

öffentlich einsehbar sein. Anzahl der Nutzerin-

nen und Nutzer wird von den Unternehmen re-

portet. Sukzessive Veröffentlichungen zu er-

reichten Meilensteinen als Verifikationsquelle. 
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kaum bis gar 

nicht gefördert 

wird (darunter 

mindestens 2 

Anwendungen 

im Bereich 

IoT) mit jeweils 

mindestens 

10.000 Nutze-

rinnen und 

Nutzern. 

Interoperabili-

tät zu mindes-

tens 2 beste-

henden Initia-

tiven oder 

proprietären 

dezentralen 

Identitätslö-

sungen (wie 

bspw. Impf-

nachweis) her-

gestellt.   

Austausch von 

Credentials 

über die Gren-

zen eines 

Netzwerkes 

hinweg 

und Nut-

zern; 

 

Credentials 

von  

mind. 2 

Initiativen 

oder 

proprietä-

ren Lösun-

gen nutz-

bar 

ist, dass Unterneh-

men mehr oder weni-

ger selbstständig be-

ginnen, Anwen-

dungsfälle bereitzu-

stellen. 

 

Interoperabiliätskri-

terium soll sicherstel-

len, dass auch Nach-

weise und Anwen-

dungsfälle eingebun-

den werden können, 

die auf abweichender 

technischer Grund-

lage realisiert wurden. 

an dieser Stelle (be-

wusst) geringen 

Einflussnahme des 

Staates kann dies 

jedoch nicht zuge-

sagt werden.  

6.1.2 a Verwaltungsdigitali-

sierung - Umsetzung 

des Onlinezugangs-

gesetzes (OZG) 

Target Abschluss der 

Einzelverein-

barungen zwi-

schen FF-Ress-

ort und FF-

Land 

 Anzahl abge-

schlossener 

Einzelverein-

barungen  

0 14 Q3  2021 OZG-Informa-

tionsplattform, 

Dashboard 

BMI/DV4 Die Einzelvereinba-

rung dient der OZG-

Umsetzung gem. Ei-

ner für Alle – Prinzip 

und werden zwischen 

federführendem Land 

und federführendem 

Ressort geschlossen. 

Sie bilden die rechtli-

che Grundlage für die 

Kooperation und die 

arbeitsteilige Umset-

zung. 

 Wird auf der OZG-Informationsplattform und 

im Dashboard veröffentlicht. 

https://www.onlinezugangsge-

setz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/dash-

board/ozg-dashboard/ozg-dashboard-

node.html) 
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6.1.2 b Verwaltungsdigitali-

sierung - Umsetzung 

des Onlinezugangs-

gesetzes (OZG) 

Target Go-Lives von 

OZG-Leistun-

gen 

 Anzahl Pro-

duktivsetzun-

gen von 

neuen Online-

Diensten 

0 70 Q4 2021 OZG-Informa-

tionsplattform, 

Dashboard 

BMI/DV4    Wird auf der OZG-Informationsplattform und 

im Dashboard veröffentlicht. 

(https://www.onlinezugangsge-

setz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/dash-

board/ozg-dashboard/ozg-dashboard-

node.html) 

6.1.2 c Verwaltungsdigitali-

sierung - Umsetzung 

des Onlinezugangs-

gesetzes (OZG) 

Target Flächende-

ckende Digita-

lisierung der 

100 wichtigs-

ten föderalen 

Verwaltungs-

leistungen als 

Einer-für-Alle 

(EfA) Leistun-

gen, sowie der 

115 Leistungen 

des Bundes. 

 Anzahl Pro-

duktivsetzun-

gen von On-

line-Diensten 

0 215 Q4 2022 OZG-Informa-

tionsplattform, 

Dashboard 

BMI/DV4 Die 100 wichtigsten 

föderalen Leistungen 

werden flächende-

ckend als Einer-für-

Alle (EfA) Leistungen 

umgesetzt, sowie 115 

Leistungen des Bun-

des.  

Das EfA-Prinzip im 

föderalen Digitalisie-

rungsprogramm 

führt zu einem deut-

lich höheren Auf-

wand für den Bund, 

da Steuerung, Koordi-

nation und Administ-

ration durch den 

Bund gewährleistet 

werden müssen. Dar-

über hinaus sind ent-

sprechende rechtliche 

Rahmenbedingungen 

zu definieren. 

Mangelnde Priori-

sierung durch die 

fachlich zuständi-

gen Stellen kann 

die Umsetzung in 

der Fläche verzö-

gern. 

Wird aktuell manuell ausgewertet und künftig 

auf der OZG-Informationsplattform und im 

Dashboard veröffentlicht. 

 

„Flächendeckend“ gilt als erfüllt, wenn der On-

line-Dienst von mind. 80 % der Bevölkerung ge-

nutzt werden kann.  

6.1.3 a Verwaltungsdigitali-

sierung – Umsetzung 

der Registermoder-

nisierung (Register-

Miles-

tone 

Abschluss Pi-

lotvorhaben 

zur Erprobung 

von Pilotregis-

tern 

Pilotende       Q4 2023   BMI/DV5/VII

2 

Abschluss Pilotie-

rungsvorhaben Um-

setzung des Identifi-

kationsnummernge-

u.a. Bereitstellung 

notwendiger Res-

sourcen auf den 

betroffenen Ver-

waltungsebenen 

Pilotierungsergebnisse beim Ausrollen der ID-Nr 

in Pilotregistern liegen vor und Implikationen 

für weiteren Roll-out (Skalierung) sind bewertet 

und in Gesamtkonzept berücksichtigt (Ergebnis-

dokument wird übermittelt). 
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modernisierungsge-

setz  

RegMoG) 

setzes als Teil des Re-

gistermodernisie-

rungsgesetzes 

6.1.3 b Verwaltungsdigitali-

sierung – Umsetzung 

der Registermoder-

nisierung (Register-

modernisierungsge-

setz  

RegMoG) 

Miles-

tone 

Abschluss Um-

setzung der 

einheitlichen 

Architektur 

zur Beförde-

rung des Once-

Only-Prinzips 

Zentrale Archi-

tekturkompo-

nenten stehen 

zum Anschluss 

prioritärer Regis-

ter zur Verfü-

gung 

      Q4 2023   BMI/DV5/VII

2 

Die einheitliche tech-

nische Architektur 

steht anschlussfähig 

zur Verfügung und 

ermöglicht skalierbar 

die Anbindung priori-

tärer Register zur 

Umsetzung des Once-

Only-Prinzips, die 

rechtlichen Grundla-

gen für einen An-

schluss prioritärer Re-

gister sind vorhanden 

und eine Governance 

(Multiprojektma-

nagement) zur regis-

terübergreifenden 

Steuerung der Anbin-

dung ist etabliert. 

u.a. Bereitstellung 

notwendiger Res-

sourcen auf den 

betroffenen Ver-

waltungsebenen 

Zentrale Komponenten einer einheitlichen tech-

nischen Architektur sind dokumentiert erprobt 

und stehen für den Anschluss priorisierter Regis-

ter zur Verfügung (Ergebnisdokument wird 

übermittelt).  

6.1.3 c Verwaltungsdigitali-

sierung – Umsetzung 

der Registermoder-

nisierung (Register-

modernisierungsge-

setz  

RegMoG) 

Target Prioritäre An-

bindung nut-

zungsträchti-

ger Register 

zur Umsetzung 

des Once-

Only-Prinzips 

an die Once-

Only-Zielar-

chitektur 

Mindestens 18 

prioritäre Regis-

ter des Zielbildes 

Registermoder-

nisierung sind 

Once-Only-fähig 

 0 Mind. 18 Q4 2025  BMI/DV5 Anbindung von 18 

TOP-Registern mit 

hoher Once-Only-

Nutzungsträchtigkeit 

an eine einheitliche 

Infrastruktur zur 

Umsetzung des Once-

Only-Prinzips.  

u.a. Bereitstellung 

notwendiger Res-

sourcen auf den 

betroffenen Ver-

waltungsebenen 

Priorisierte Register sind an die einheitliche Ar-

chitektur angeschlossen und das Once-Only-

Prinzip für diese Register nachweisbar realisiert 

(Umsetzungsbericht wird übermittelt).  
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10. Finanzierung und Kosten  

Alle Maßnahmen des DARP müssen im Bundeshaushalt bzw. in den jeweiligen 

Wirtschaftsplänen der Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ (EKF) und „Digitale 

Infrastruktur“ etatisiert bzw. in der Finanzplanung des Bundes enthalten sein. Damit 

unterliegen die Maßnahme dem Bundeshaushaltsrecht, insbesondere den 

verfassungsrechtlichen Regelungen des Grundgesetzes (GG) zur Haushaltsaufstellung, 

Haushaltsführung und Rechnungslegung sowie Rechnungsprüfung sowie den 

Regelungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG), der Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) und dem Gesetz über den Bundesrechnungshof (BRHG). 

Damit muss jede Maßnahme die gesetzlich verankerten Grundsätze der 

Einzelveranschlagung (§ 17 BHO), der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit (§ 6 BHO) 

sowie der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (§ 7 BHO) beachten. 

Der Bundesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und 

Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes (Art. 114 GG 

sowie 88 BHO und § 1 BRHG). Die Mitglieder des Bundesrechnungshofes genießen 

richterliche Unabhängigkeit und der Bundesrechnungshof ist als unabhängiges Organ der 

Finanzkontrolle nur dem Gesetz unterworfen (Art. 114 GG und § 1 BRHG). 

 

Erläuternd zu Maßnahme 6.1.1: Europäisches Identitätsökosystem  

Der Aufbau eines Europäischen Identitätsökosystems ist im Eckwert 2022 insgesamt 200 

Mio. EUR wie folgt berücksichtigt: 

2022: 60 Mio. EUR 

2023: 60 Mio. EUR 

2024: 40 Mio. EUR 

2025: 40 Mio. EUR 
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Die Mittel sind für die Umsetzung folgender Projektbausteine vorgesehen: 

2022: 

- Beauftragung von Unterstützung von Projektplanungs- und -

managementkapazitäten 

(ca. 10 Berater über 12 Monate): rd. 3.000.000 EUR. Wie alle weiteren zum 

Europäischen Identitätsökosystem aufgeführten Leistungen dient auch diese rein 

zum Aufbau des Ökosystems und nicht zur dauerhaften Bereitstellung von 

Ressourcen.  

- Weiterbeauftragung Bundesdruckerei zur Umsetzung eines Dienstes zur 

Herausgabe von Credentials, die zunächst aus dem Personalausweis ausgelesen 

werden: rd. 10.000.000 EUR 

- Umsetzung von bis zu 10 weiteren Anwendungsfällen (Bereitstellung PMO und 

Technologieunterstützung): insgesamt rd. 30.000.000 EUR 

- Akquise weiterer Akteure (insbes. ausländische Unternehmen) inkl. Umsetzung 

erster exemplarischer Anwendungsfälle: 17.000.000 EUR. Diese Summe stellt keine 

Förderung dar, sondern den staatlichen Anteil an der Umsetzung geeigneter 

Anwendungsfälle. Sie zahlt auf den Aufbau einer Infrastruktur ein, die natürlich – 

ähnlich wie Straßennetze – privat genutzt werden kann und wird, deren 

Verfügbarkeit aber im originär staatlichen Interesse liegt. 

2023:  

- Beauftragung von Unterstützung von Projektplanungs- und -

managementkapazitäten 

(ca. 10 Berater über 12 Monate): rd. 3.000.000 EUR. Wie alle weiteren zum 

Europäischen Identitätsökosystem aufgeführten Leistungen dient auch diese rein 

zum Aufbau des Ökosystems und nicht zur dauerhaften Bereitstellung von 

Ressourcen. 

- Weiterbeauftragung Bundesdruckerei zur Umsetzung eines Dienstes zur 

Herausgabe von Credentials, die zunächst aus dem Personalausweis ausgelesen 
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werden: rd. 10.000.000 EUR 

- Umsetzung von Anwendungsfällen (Bereitstellung PMO und 

Technologieunterstützung): rd. 30.000.000 EUR 

- Akquise weiterer Akteure (insb. ausländische Unternehmen) inkl. Umsetzung 

erster exemplarischer Anwendungsfälle: 17.000.000 EUR. Diese Summe stellt keine 

Förderung dar, sondern den staatlichen Anteil an der Umsetzung geeigneter 

Anwendungsfälle. Sie zahlt auf den Aufbau einer Infrastruktur ein, die natürlich – 

ähnlich wie Straßennetze – privat genutzt werden kann und wird, deren 

Verfügbarkeit aber im originär staatlichen Interesse liegt. 

2024:  

- Beauftragung von Unterstützung von Projektplanungs- und -

managementkapazitäten 

(ca. 10 Berater über 12 Monate): rd. 3.000.000 EUR. Wie alle weiteren zum 

Europäischen Identitätsökosystem aufgeführten Leistungen dient auch diese rein 

zum Aufbau des Ökosystems und nicht zur dauerhaften Bereitstellung von 

Ressourcen. 

- Weiterbeauftragung Bundesdruckerei zur Umsetzung eines Dienstes zur 

Herausgabe von Credentials, die zunächst aus dem Personalausweis ausgelesen 

werden: rd. 10.000.000 EUR 

- Umsetzung von Anwendungsfällen (Bereitstellung PMO und 

Technologieunterstützung): rd. 10.000.000 EUR 

- Akquise weiterer Akteure (insb. ausländische Unternehmen) inkl. Umsetzung 

erster exemplarischer Anwendungsfälle: 17.000.000 EUR. Diese Summe stellt keine 

Förderung dar, sondern den staatlichen Anteil an der Umsetzung geeigneter 

Anwendungsfälle. Sie zahlt auf den Aufbau einer Infrastruktur ein, die natürlich – 

ähnlich wie Straßennetze – privat genutzt werden kann und wird, deren 

Verfügbarkeit aber im originär staatlichen Interesse liegt. 
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2025:  

- Beauftragung von Unterstützung von Projektplanungs- und -

managementkapazitäten 

(ca. 10 Berater über 12 Monate): rd. 3.000.000 EUR. Wie alle weiteren zum 

Europäischen Identitätsökosystem aufgeführten Leistungen dient auch diese rein 

zum Aufbau des Ökosystems und nicht zur dauerhaften Bereitstellung von 

Ressourcen. 

- Weiterbeauftragung Bundesdruckerei zur Umsetzung eines Dienstes zur 

Herausgabe von Credentials, die zunächst aus dem Personalausweis ausgelesen 

werden: rd. 10.000.000 EUR 

- Umsetzung von Anwendungsfällen (Bereitstellung PMO und 

Technologieunterstützung): rd. 10.000.000 EUR 

- Akquise weiterer Akteure (insb. ausländische Unternehmen) inkl. Umsetzung 

erster exemplarischer Anwendungsfälle: 17.000.000 EUR. Diese Summe stellt keine 

Förderung dar, sondern den staatlichen Anteil an der Umsetzung geeigneter 

Anwendungsfälle. Sie zahlt auf den Aufbau einer Infrastruktur ein, die natürlich – 

ähnlich wie Straßennetze – privat genutzt werden kann und wird, deren 

Verfügbarkeit aber im originär staatlichen Interesse liegt. 

Die Kostenansätze basieren auf konkreten Verträgen oder Vertragsentwürfen mit einer 

renommierten Managementberatung, einem Technologieunternehmen und der 

Bundesdruckerei als Bereitsteller für einen Nachweis auf Basis des deutschen 

Personalausweises für 2021.  

 

Erläuternd zu Maßnahme 6.1.2: Verwaltungsdigitalisierung - Umsetzung des 

Onlinezugangsgesetzes (OZG) 

Im Rahmen dieses Antrages wird auf eine flächendeckende Umsetzung von 100 föderalen 

Leistungen und 115 Bundesleistungen fokussiert.  
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Derzeit wird die OZG-Umsetzung aus dem Konjunkturpaket finanziert. Die Aufteilung der 

zusätzlichen 3 Mrd. aus dem 2. Nachtragshaushalt ist wie nachfolgend dargestellt 

veranschlagt: 

2020: 300 Mio. EUR 

2021: 1,4 Mrd. EUR 

2022: 1,3 Mrd. EUR 

Grundsätzlich ist eine Aufteilung der Mittel von 80 % (2,4 Mrd. EUR) zugunsten der Länder 

und Kommunen und 20 % (0,6 Mrd. EUR) zugunsten des Bundes vorgesehen.  

1. Digitalisierungsprogramm Föderal: 1,5 Mrd. EUR, davon für   

- Themenfeld Arbeit und Ruhestand: ca. 110 Mio. EUR 

- Themenfeld Bauen und Wohnen: ca. 200 Mio. EUR 

- Themenfeld Bildung: ca. 120 Mio. EUR 

- Themenfeld Ein- und Auswanderung: ca. 30 Mio. EUR 

- Themenfeld Engagement und Hobby: ca. 120 Mio. EUR 

- Themenfeld Familie und Kind: ca. 120 Mio. EUR 

- Themenfeld Forschung und Förderung: ca. 90 Mio. EUR 

- Themenfeld Gesundheit: ca. 90 Mio. EUR 

- Themenfeld Mobilität und Reisen: ca. 90 Mio. EUR 

- Themenfeld Querschnitt: ca. 90 Mio. EUR 

- Themenfeld Recht und Ordnung: ca. 60 Mio. EUR 

- Themenfeld Steuern und Zoll: ca. 60 Mio. EUR  

- Themenfeld Umwelt: ca. 120 Mio. EUR  

- Themenfeld Unternehmensführung- und Entwicklung: ca. 200 Mio. EUR 

 

  



Teil 2  Komponente 6.1 

954 

 

2. Digitalisierungsprogramm Bund: 450 Mio. EUR 

- Weg 1 – Vor-Ort- Unterstützung der Behörden: ca. 20 Mio. EUR 

- Weg 2 – Unterstützung der Projekte der mittelbaren Bundesverwaltung: 

ca. 147 Mio. EUR 

- Weg 3 – Unterstützung der Bundesressorts bei der durchgängigen 

Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse: 283 Mio. EUR 

 

3. Digitale Infrastruktur/Plattformsysteme und Innovationen: 1,05 Mrd. EUR 

- Plattformsysteme: ca. 642 Mio. EUR 

Schaffung und Ausbau eines Plattformsystems von Bund und Ländern mit 

hochwertigen Antragsmanagementsystemen, Basiskomponenten/diensten 

und modernen Registern zur Bereitstellung von „Einer für Alle“-Online-

Diensten 

o Voraussetzungen der digitalen Infrastruktur: ca. 15 Mio. EUR 

o Bundesportal im Zusammenspiel der Portale: ca. 20 Mio. EUR 

o Basisdienste und –komponenten: ca. 320 Mio. EUR 

u.a. Bürgerinnen- und Bürgerkonten, Unternehmenskonto, 

Authentifizierungskomponente, Datencockpit, Signatur- und 

Siegeldienst, Fraud Detection, XZufi, Bezahlkomponente, Video- 

und Chatfunktion, Terminvergabe, Status-Monitor, 

Nutzungsmessung  

o Interoperabilitätsschicht (Standards und Komponenten), 

Datenhaltung und -verarbeitung: ca. 287 Mio. EUR 

- Projekt Nutzerkonto Bund, Verwaltungsportal Bund und 

Programmsteuerung: ca.  134 Mio. EUR 

- Registermodernisierung und Registeranbindung: ca. 34 Mio. EUR 

- Digitale Souveränität: ca. 10 Mio. EUR 

- eID/elektronische Identitäten: ca. 80 Mio. EUR  

- Förderung Innovationen und Start-Ups: ca. 150 Mio. EUR 
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Die Höhe der finanziellen Mittel wird auf Basis des Aufwandsschätzmodells (ASM) 

berechnet. Das Modell und dessen zugrundeliegende Kalkulationslogik und -daten wurde 

in den Jahren 2019 und 2020 gemeinsam mit Bund, Ländern und IT-Dienstleistern im 

OZG-Kontext entwickelt und basiert auf vorhanden Erfahrungen aus der IT-Branche. Es 

wurde bis 2020 auf Basis neu gewonnener Erkenntnisse sowie Nutzerfeedback stetig 

weiterentwickelt und aktualisiert und stellt eine valide Schätzung der finanziellen Bedarfe 

zur Digitalisierung der OZG-Leistungen dar.  

 

Mithilfe des ASM können auf Basis wesentlicher Merkmale einer Verwaltungsleistung, die 

einen Einfluss auf die Umsetzungskosten des entsprechenden Online-Services haben, 

sowie des gewählten Umsetzungsvorgehens die Projektkosten kalkuliert werden. 

Wesentliche Merkmale von Verwaltungsleistungen, die berücksichtigt werden, sind 

insbesondere  

• der sog. Leistungsarchetyp, also ob es sich um eine einfache Meldung handelt oder 

einen komplexen Antrag mit zahlreichen Abhängigkeiten in der Antragsstrecke 

(z.B. Antragstellende kinderlos/mit Kindern, abhängig beschäftigt oder 

selbständig); 

• die Anzahl der unterschiedlichen Leistungsvarianten, die umzusetzen sind (z.B. 

Erstantrag auf Führerschein der unterschiedlichen Klassen; Antrag nach 

Führerscheinentzug, Verlustmeldung des Führerscheins etc.); 

• die Komplexität der Behördenlandschaft, die im Verwaltungsverfahren beteiligt 

sind, also wie viele unterschiedliche Behörden im Einzelfall (z.B. untere und obere 

Bauaufsichtsbehörde, Denkmalschutzbehörde) sowie in der föderalen Struktur 

insgesamt (z.B. 5.000 Meldebehörden, 286 Elterngeldstellen, 90 BAföG-Ämter) am 

Vollzug einer Leistung beteiligt sind; 

• die Anzahl der erforderlichen Registeranbindungen, die als Nachweis erforderlich 

sind oder zur Validierung der Angaben der Antragstellenden benötigt werden 
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• die Anzahl der erforderlichen Basisdienste (z.B. Nutzerkonto, Postfach, ePayment, 

Terminvereinbarungsservice, Statusmonitor), die über Schnittstellen angebunden 

werden müssen; 

• die erforderliche Mehrsprachigkeit, also in wie vielen unterschiedlichen Sprachen 

der Online-Dienst verfügbar sein soll; 

• das erforderliche Vertrauensniveau, also auf welchem Niveau Antragstellende und 

eventuell weitere Beteiligte authentifiziert werden müssen und welches 

Sicherheitsniveau insgesamt für den Online-Service erforderlich ist. 

Wesentliche Merkmale des Umsetzungsvorgehens, die Einfluss auf die Projektkosten 

haben und in der Kalkulation berücksichtigt werden, sind insbesondere: 

• das Konzeptionsvorgehen, also in welchem Format die Lösung konzipiert und 

entwickelt werden soll. Abhängig von der Priorität der Leistung können 

beispielsweise in unterschiedlichem Umfang Nutzerinnen und Nutzer beteiligt 

werden (z.B. im Format eines Digitalisierungslabors, Nutzertests von Prototypen, 

implementierten Services etc.); 

• die Umsetzungsvariante, also insbesondere die Frage, ob die Leistung nach dem 

„Einer für Alle“-Prinzip umgesetzt, ob eine nachnutzbare Software zum 

dezentralen Betrieb oder ob konzeptionelle Ergebnisse zur jeweils lokalen 

Implementierung vor Ort bereitgestellt werden. Förderfähig sind nur „Einer für 

Alle“-Umsetzungen. 

Das ASM umfasst Kosten für Projektmanagement, UX Design, Entwicklung und IT-

Betrieb. Die Kosten werden darüber hinaus in verschiedene Projektphasen differenziert: 

(1) Konzept, (2) Implementierung, (3) Roll-Out, (4) Betrieb und Weiterentwicklung. Im 

Rahmen der OZG-Umsetzung wird der IT-Betrieb lediglich für die Pilotphase 

übernommen. Das ASM veranschlagt etwa 15 % der Gesamtkosten für die Konzeption, ca. 

35 % für die Implementierung und ca. 50 % für den Roll-Out inkl. des Pilotbetriebs. 
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Der Großteil der Kosten entfällt auf interne und externe Personalkosten. Nur ein geringer 

Anteil entfällt auf Investitionen. Die Personalkosten verteilen sich auf die Rollen 

Fachexperten, technische Experten (UX Design, Softwarearchitektur, Entwickler) und 

sonstige Experten (Datenschutz, IT-Sicherheit etc.). Hierbei werden für das externe 

Personal jeweils rollenspezifische Standardkostensätze angenommen, die auf Basis 

bisheriger Projekte und Verträge abgeschätzt wurden, z.B. für: 

• Umsetzungskoordinator:in 1.000 EUR/ Tag 

• Fach(rechts)expert:in    600 EUR/ Tag 

• Vollzugsexpert:in     600 EUR/ Tag 

• UX-Designer:in   1.200 EUR/ Tag 

• Enterprise-Architekt:in  1.000 EUR/ Tag 

• DSGVO/Security-Expert:in  1.000 EUR/ Tag 

Diese Werte können für ein spezifisches Projekt angepasst werden, sobald diese feststehen. 

Im Ergebnis liefert das ASM eine detaillierte Aufwandsschätzung für die einzelnen Phasen 

und Rollen je Leistung, wie anhand der Leistung BAföG hier exemplarisch dargestellt
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Aus den einzelnen Teilbeträgen für die Konzeption, Referenzimplementierung, 

Nachnutzung (je Land, i.e. x15) sowie dem Pilotbetrieb (1 Jahr) ergeben sich die 

förderfähigen Gesamtkosten für Umsetzung von BAföG i.H.v. 9,78 Mio. EUR für eine 

flächendeckende Umsetzung. 

Bei Bedarf für eine weitergehende Plausibilisierung kann diese exemplarische 

Kostenkalkulation auch für weitere Themenfelder und Projekte eingesehen werden. 

 

Erläuternd zu Maßnahme 6.1.3: Verwaltungsdigitalisierung – Umsetzung der 

Registermodernisierung (Registermodernisierungsgesetz RegMoG) 

Für die Umsetzung des Registermodernisierungsgesetzes wurden die vor Beginn des 

Vorhabens absehbaren Mehrbedarfe im Gesetzentwurf dargestellt sowie die 

Erfüllungsaufwände gemäß dem Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des 

Erfüllungsaufwands in Regelungsvorhaben der Bundesregierung berechnet. Der 

Erfüllungsaufwand umfasst den gesamten messbaren Zeitaufwand und die unmittelbaren 

Kosten, die durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vorschrift beim 

Normadressaten entstehen. Der Nationale Normenkontrollrat hat die 

Nachvollziehbarkeit des erwarteten Erfüllungsaufwands im Zuge des 

Gesetzgebungsverfahrens geprüft. Im Zuge der laufenden Umsetzungsplanung sowie im 

Projektverlauf können die Kostenplanungen weiter spezifiziert und angepasst werden. 

Aus den im Epl. 06 und teilweise auch im Epl. 08 veranschlagten Haushaltsmitteln gem. 

Nummer 40 des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets der Bundesregierung vom 3. 

Juni 2020 werden die einmaligen Umstellungsaufwände der betroffenen Behörden 

finanziert. Darüber hinaus sind mit der Pilotierung und Produktivname des 

registerübergreifenden Identitätsmanagements zusätzliche Aufwände für Sachmittel, 

Wartung und Pflege von Hard-und Software, Aufträge und IT-Dienstleistungen absehbar, 

deren genaue Höhe zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht beziffert werden können. Hierzu 

sollen etwaig noch verfügbare Mittel aus den bereits zur Verfügung stehenden Ansätzen 
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verwendet werden. Die unten dargestellten Erfüllungsaufwände spiegeln den aktuellen 

Planungsstand wider. Gleichfalls müssen Mittel – die heute nicht zuverlässig geschätzt 

werden können – vorgesehen werden, um die Maßnahmen, die sich auch aus den 

regelmäßig anzufertigenden Evaluierungsberichten ergeben werden, umsetzen zu 

können. Insofern stellen die u.s. Kosten nur einen Teilbedarf der bei Bund, Ländern und 

Kommunen durch die Registermodernisierung entstehenden Modernisierungskosten 

dar.  

Für die Umsetzung der u.s. Bausteine des Registermodernisierungsgesetzes werden im 

Betrachtungszeitraum derzeit vorbehaltlich der laufenden Projektplanungen folgende 

Veranschlagungsbeträge angenommen: 

2021: 73,260 Mio. EUR 

2022: 61,466 Mio. EUR 

2023: 57,610 Mio. EUR 

2024: 32,592 Mio. EUR 

2025: 25,023 Mio. EUR 

2026: 25,023 Mio. EUR 

Die Mittel sind für einmalig entstehende Erfüllungsaufwände zur Umsetzung der 

folgenden Projektbausteine vorgesehen: 

1. Einrichtung einer Registermodernisierungsbehörde (im BVA) und von Infrastrukturen 

- Beschaffung bzw. Entwicklung von Software ca. 21,75 Mio. EUR  

- Anpassung von Software bzw. Schnittstellen ca. 87 Mio. EUR  

- Konzeption und Umsetzung Software-Komponenten Anbindung registerführende 

Stellen ca. 17 Mio. EUR 
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- Umstellungsaufwände für Entgegennahme, Speicherung und Weitergabe 

zusätzlicher Attribute bei BZSt ca. 10,6 Mio. EUR 

- Aufbau Infrastruktur beim Informationstechnikzentrum Bund ca. 30 Mio. EUR 

2. Anbindung von Registern/Fachverfahren 

- Registerseitige Erweiterung von Schnittstellen ca. 21,28 Mio. EUR 

- Anpassung von Fachverfahren ca. 64,96 Mio. EUR 

3. Etablierung sektorenübergreifender Datenaustausche nach dem sog. 4-Corner-Modell 

und eines Datenschutzcockpits 

- Anpassung des Rechtemanagements Intermediäre ca. 14,072 Mio. EUR 

- Umsetzung und Programmierung Produktivlösung und Standard 

Datenschutzcockpit ca. 8,312 Mio. EUR 

 

Nähere Erläuterung der Projektbausteine und der Aufwandsschätzung 

Es wird im Bundesverwaltungsamt eine Registermodernisierungsbehörde eingerichtet. 

Die Registermodernisierungsbehörde ist u.a. für folgende Bereiche zuständig: Erstellung 

einer Übersicht bestehender Register, Verbesserung der Datenqualität, Abgleich der 

Basisdaten mit den entsprechenden Personendaten in den Registern und die Steuerung 

der einzelnen Projekte zur Umsetzung dieses Gesetzes. Um ihren Aufgaben 

nachzukommen, baut die Registermodernisierungsbehörde eine 

Datenübermittlungsverbindung zum Bundeszentralamt für Steuern auf. Die Speicherung 

der Basisdaten erfolgt beim Bundeszentralamt für Steuern, die 

Registermodernisierungsbehörde hat eine Art lesenden Zugriff darauf, um diese an 

berechtigte öffentliche Stellen zu übermitteln. Die Behörde nimmt auch das 

Programmmanagement zur übergeordneten Steuerung der einzelnen (IT) Projekte zur 

Umsetzung des registerübergreifenden Identitätsmanagements wahr. Einzelne 

Annahmen zu Aufwänden der Registermodernisierungsbehörde – beispielsweise im 

Bereich der Softwareentwicklung – basieren auf einer im Vorfeld des 
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Gesetzgebungsverfahrens durchgeführten Aufwandsschätzung. Dabei wurden mehrere 

Faktoren betrachtet: für den Aufbau vergleichbarer Systeme in anderen EU-

Mitgliedstaaten angenommene Kosten sowie bereits vorliegende Aufwandsschätzungen 

in Anlehnung an Erfahrungen aus einem ähnlichen System im Gesundheitsbereich. 

Daneben entstehen unter anderem Aufwände für die Anbindung der Fachregister an 

OZG-Leistungen und für die Bereitstellung technischer Schnittstellen. Damit öffentliche 

Stellen Daten von der Registermodernisierungsbehörde abrufen können, müssen die 

Register selbst angepasst werden, direkte Kommunikationsverbindungen aufgebaut und 

alle relevanten Fachverfahren angepasst werden.  

Der Erfüllungsaufwand des Gesetzentwurfs geht davon aus, dass die 

Identifikationsnummer bei 76 unterschiedlichen öffentlichen Stellen bzw. 

Fachanwendungen auf Bundesebene einzuführen ist. Im Gesetzentwurf wird von – mit 

großen Unsicherheiten behafteten – Aufwänden pro anzuschließendem Register in Höhe 

von 280.000 EUR pro Register ausgegangen. Bei der Schätzung des Erfüllungsaufwandes 

wird auch davon ausgegangen, dass es pro Register mehr als einen Anbieter für das 

jeweilige Fachverfahren gibt und der Anbieter zunächst eine Schnittstelle mit der 

Registermodernisierungsbehörde einrichten bzw. die bestehende Schnittstelle erweitern 

muss. Insgesamt gibt es 61 Register, die auf Ebene der Länder (inklusive Kommunen) 

geführt werden. Darüber hinaus ist für die Register auf Landesebene zu bedenken, dass es 

ein Register oft jeweils ein Mal pro Bundesland oder Kommune (z.B. das Melderegister) 

gibt. Es wird davon ausgegangen, dass es pro Register mehr als einen Anbieter für das 

jeweilige Fachverfahren gibt und der Anbieter zunächst eine Schnittstelle mit der 

Registermodernisierungsbehörde einrichten bzw. die bestehende Schnittstelle erweitern 

muss.  

Um unzulässiges Zusammenfügen von Personendaten und die Bildung von 

Persönlichkeitsprofilen zu verhindern, soll die Datenübermittlung zwischen Behörden 

kontrolliert werden. Im Sinne des 4-Corner-Modells ist vorgesehen, dass innerhalb der 

öffentlichen Verwaltung Sektoren anhand von fachlichen Kriterien definiert werden. Die 

Anzahl der Sektoren wird im Gesetzentwurf als mindestens sechs beschrieben. Für die Ex-
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ante-Schätzung wurde angenommen, dass es sich um zehn Bereiche handeln wird. 

Sektorenübergreifende Datenübermittlungen erfolgen dann nicht direkt, sondern über 

dritte Stellen. Sie fungieren als Vermittlungsdienst und kontrollieren und protokollieren 

den sektorenübergreifenden Datenaustausch. Hier entstehen einmalige Kosten für die 

Anpassung des Rechtemanagements bei den Intermediären. Der Erfüllungsaufwand des 

Gesetzesentwurfs geht von noch zu spezifizierenden Kosten zwischen 8,5 - 20 Mio. EUR 

aus, die daher mit einem Mittelwert angesetzt wurden.  

Es wird ein Datenschutzcockpit aufgebaut und betrieben. Bürgerinnen und Bürger haben 

mit diesem Werkzeug die Möglichkeit einzusehen, welche Daten unter Verwendung der 

ID-Nr. ausgetauscht werden. Damit das Datenschutzcockpit darüber Auskunft geben 

kann, werden Schnittstellen zu den Registern benötigt. Der Erfüllungsaufwand des 

Gesetzesentwurfs geht von noch zu spezifizierenden Kosten zwischen 5 und 12 Mio. EUR 

aus, die daher mit einem Mittelwert angesetzt wurden.
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Table 2. Estimated cost of the plan and green and digital impact 

# 

Related Measure 

(Reform or in-

vestment) 

Relevant time 

period 

Estimated costs for which funding from the RRF is requested 

Funding from other sources (as 

requested by Art. 8 in the Regu-

lation) 

CO

FO

G 

lev

el 

Methodological Informa-

tion 

Comparative costing 

data from past re-

forms/investments 

Independent 

validation (en-

couraged) 

Total requested If available: split by year 
From other EU 

programmes 

From National 

budget or 

other sources 
Methodology used 

and description of 

costs 

Spe-

cify 

sourc

e 

Amo

unt 

(mn 

EUR) 

Specify 

source 

Possi-

ble 

refer-

ence 

to past 

EU 

pro-

grams 

Name of the 

validating en-

tity and refer-

ence to the 

validation 

From 

date 
To date 

Amoun

t (mn 

EUR) 

Loan/Gra

nt 

202

0 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Amo

unt 

(mn 

EUR) 

Specify 

the EU 

pro-

grammes 

 

Amou

nt (mn 

EUR) 

Spe-

cify 

source 

6.1.

1 

Europäisches Identi-

tätsökosystem 

  200 Grants - - 60 60 40 40 -      Qualifizierte Schätzung 

entlang potentieller  

Pilotanwendungfälle, zu-

sätzlich qualifizierte 

Schätzungen zur Verfüg-

barmachung hoheitli-

cher Nachweise 

  Zusätzliche 

Mittel für 

2021 v.a. 

zur Nutz-

barma-

chung nati-

onale ID-

Karte   

 Wissenschaftliche 

Begleitung im 

Rahmen des 

Schaufensterpro-

jekts  

„Sichere digitale 

Identität“. Es han-

delt sich um eine 

federführend von 

der ESMT durch-

geführte Beglei-

tung, die u.a. auch 

die Skalierung des 

Ökosystems in 

Abhängigkeit 

weiterer Vorha-

ben der BReg be-

trachtet und die 

Verbindung zwi-

schen weiteren 
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Hinweis: Die Anführung von Maßnahmen in diesem Bericht präjudiziert weder die laufenden noch künftigen Haushaltsverhandlungen. Die Finanzierung der hier aufgeführten Maßnahmen erfolgt im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

 

Projekten (v.a. 

Schaufensterpro-

jekt des BMWi) 

herstellt. 

6.1.

2 

Verwaltungsdigitali-

sierung – Umset-

zung des Onlinezu-

gangsgesetzes (OZG) 

2018 31.12.202

2 

3000 Grants 300 1400 1300              Kostenschätzung zur Fi-

nanzierung der Umset-

zung von OZG-Leistun-

gen auf Basis des Auf-

wandschätzmodells im 

föderalen Programm  

     

6.1.

3 

Verwaltungsdigitali-

sierung – Umset-

zung der Register-

modernisierung (Re-

gistermodernisie-

rungsgesetz Reg-

MoG) 

01.01.202

1 

31.12.202

6 

274,974 Grants - 73,26

0 

 

61,46

6 

57,61

0 

32,59

2 

25,02

3 

25,02

3 

  Not appli-

cable. 

  Not ap-

plicable. 

 Basierend auf Zuliefe-

rungen der Ressorts ver-

bunden mit Schätzung 

des Erfüllungsaufwands 

durch das Statistische 

Bundesamt. 

 
  Keine 

Maßnahme 

dieser Art 

bisher 

durchge-

führt. 

Keine 

be-

kannt. 

Durch das Vorha-

ben werden Emp-

fehlungen des 

Gutachtens des 

Nationalen Nor-

menkontrollrates 

„Mehr Leistung 

für Bürger und 

Unternehmen: 

Verwaltung digi-

talisieren. Regis-

ter modernisie-

ren“ umgesetzt. 

Der Nationale 

Normenkontroll-

rat ist ein unab-

hängiges Bera-

tungsgremium 

der Bundesregie-

rung. 




